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Flächenrecycling nicht ohne eine systematische Altlasten-
bearbeitung möglich. Seit vielen Jahren wird die Erfassung, 
Untersuchung und Sanierung von Altlasten vorangetrieben 
und durch das Land gefördert |ì www.umwelt2024.nrw.de/088�. 
Altlastensanierung und Flächenrecycling werden durch 
den „AAV – Verband für Flächenrecycling und Altlastensa-
nierung“ kräftig unterstützt |ì www.umwelt2024.nrw.de/089�. 
Mit Stand Juni 2023 wurden landesweit rund 33.000 
Altablagerungen und rund 55.000 Altstandorte erfasst. 
Bei den Altablagerungen handelt es sich um stillgelegte 
Abfallbeseitigungsanlagen und Flächen, auf denen Abfälle 
behandelt, gelagert oder abgelagert wurden. Die Altstand-
orte sind Grundstücke stillgelegter Anlagen und Flächen, 
auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 
wurde |ì www.umwelt2024.nrw.de/090�. Sie spiegeln die berg-
bauliche und industrielle Geschichte des Landes wider. 
Von diesen Flächen sind rund 31.000 als altlastverdächtig 
anzusehen. Bei rund 28.000 der erfassten Flächen liefen 
oder laufen Gefährdungsabschätzungen, bei rund 9.000 
Flächen liefen oder laufen Sanierungen.

SCHWERMETALLEINTRAG SOWIE 
DIE EWIGKEITSCHEMIKALIEN PFAS

Böden sind Einträgen von unterschiedlichen Schadstoffen 
direkt oder indirekt ausgesetzt. Zum Beispiel direkt durch 
die Düngung von Ackerland mit Klärschlämmen, die Arz-
neimittelrückstände, Mikroplastik oder Schwermetalle 
enthalten, durch den Pestizideinsatz | Seite 67� oder den 
Umgang mit Gefahrstoffen in der Industrie | Seite 47�. Zum 
Beispiel indirekt durch Reifenabrieb oder Stickstoffverbin-
dungen, Säure oder Schwermetalle über den Transport als 
Aerosole. Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Queck-
silber| Box 15� werden in großen Mengen bei der Herstel-
lung und Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzt. 
Weitere wichtige Quellen sind Müllverbrennungsanlagen, 
die Zement- und Glasindustrie sowie der Kraftfahrzeug-
verkehr. Schwermetalle sind in der Umwelt langlebig und 
wirken in bestimmten Konzentrationen toxisch sowie die 
Bodenfunktionen beeinträchtigend. Auch können sie sich 
in Pflanzen anreichern und in die Nahrungskette gelangen. 
Der Eintrag von Blei und Cadmium im Staubniederschlag 
an den ländlichen Messstationen Nordrhein-Westfalens 
ist 2023 auf ein Zehntel des Basisjahrs 1986 zurückge-
gangen | Abbildung 32�. Damit wurde deren Eintrag in den 
Boden erheblich vermindert. Durch die geringe Messstel-
lenzahl ist die flächenhafte Repräsentanz eingeschränkt, 
die Indikatorwerte sind aber dennoch für die Beobachtung 
der Entwicklung geeignet. Neben dem Verbot von Blei in 
Kraftstoffen und Bremsbelägen haben sich staubemis
sionsmindernde Maßnahmen in Industrieanlagen und die 
Stilllegung von staubintensiven Betrieben positiv ausge-
wirkt.

Eine wichtige, industriell gefertigte Stoffgruppe bilden die 
mehr als 10.000 Einzelverbindungen der per- und poly-
fluorierten Alkylverbindungen (PFAS). Sie sind wasser-, 
fett- und schmutzabweisend und werden für zahlreiche 
Produkte hergestellt  – auch in Nordrhein-Westfalen: für 
Kosmetika, Kochgeschirr, Lebensmittelverpackungen, 
Textilien, aber auch für Metall- und Kunststoffoberflä-
chen, Pflanzenschutzmittel, Feuerlöschschäume und vie-
les mehr. Das Problem: Viele PFAS sind extrem langlebig, 
einige toxisch und reichern sich in der Umwelt und in Orga-
nismen an. Ob in der Antarktis, im Regen- oder Grundwas-
ser, im Boden oder im menschlichen Blut: PFAS lassen sich 
mittlerweile an vielen Orten nachweisen. Wissenschaft-
liche Studien bringen diese Stoffgruppe unter anderem 
mit einem erhöhten Krebsrisiko, mit Leberschäden sowie 
Schilddrüsenfunktions-, Immun- und Hormonsystem-
störungen wie Unfruchtbarkeit in Zusammenhang. Umso 
wichtiger ist es, PFAS in verbrauchernahen Produkten 
weitestgehend zu verbieten. Gleichermaßen ist sicherzu-
stellen, dass PFAS in nicht substituierbaren Anwendungen 
keinesfalls austreten und in die Umwelt gelangen können.

Schlagzeilen und Neuigkeiten zu PFAS gab es 2023 durch 
das „Forever Pollution Project“: Ein internationaler Recher-
cheverbund berichtete über mehr als 17.000 durch PFAS 
verseuchte Orte |ì www.umwelt2024.nrw.de/091�. Darunter sind 
auch Hotspots in Nordrhein-Westfalen mit Belastungen 
im Grundwasser von bis zu mehreren zehntausend Nano-
gramm pro Liter. Hauptursache sind Löschmittel. Der-
weil leitete das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr ein Untersuchungsprogramm zur Ermittlung der 
PFAS-Hintergrundbelastung in die Wege, um Regelungen 
zum Umgang mit PFAS-haltigem Bodenmaterial schaf-
fen zu können |ì www.umwelt2024.nrw.de/092�. Dabei wurde 
eine Hintergrundbelastung in allen Böden nachgewie-
sen, mit der es umzugehen gilt. Den nordrhein-westfäli-
schen Bodenschutzbehörden waren mit Stand 2023 mehr 
als 160 Fälle von Boden- und Grundwasserbelastungen 
durch PFAS-Einträge bekannt |ì www.umwelt2024.nrw.de/093�. 
Der Stand der Bearbeitung von PFAS-Fällen wird bei den 
zuständigen Bodenschutzbehörden regelmäßig erhoben. 
Bei der laufenden Erhebung (2025) zeichnet sich bereits 
ab, dass die Anzahl der PFAS-Fälle angestiegen ist und sich 
somit weitere Fälle in der systematischen Bearbeitung 
befinden. | Abbildung 33� | Seite 81� | Seite 86�.

In Nordrhein-Westfalen wurde vergleichsweise früh mit 
der Bearbeitung von PFAS-Fällen mit Boden- und Grund-
wasserverunreinigungen begonnen, so dass im Vollzug 
bereits weitreichende Erfahrung dazu vorliegt. Eine Viel-
zahl von Fällen befindet sich bereits in der Sanierung. Auf 
EU-Ebene sind bis dato nur wenige PFAS-Einzelsubstan-
zen hinsichtlich Herstellung und Inverkehrbringen regu-
liert. Daher beantragte das Umweltbundesamt zusammen 
mit Behörden aus Deutschland, Dänemark, den Nieder-
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landen, Schweden und Norwegen bei der Europäischen 
Chemikalienagentur ECHA, das Inverkehrbringen und die 
Verwendung der gesamten Stoffgruppe PFAS weitestge-
hend zu beschränken. Eine Entscheidung darüber wird 

nach Prüfung und unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten 
und des Europäischen Parlaments voraussichtlich im Jahr 
2025 gefällt.

Abbildung 32 Umweltindikator Schwermetalleintrag an ländlichen Stationen
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Schwermetalle, darunter die beiden im Indikator berücksichtigten Elemente Blei und Cadmium, sind in hohen Konzentrationen 
umwelt- und gesundheitsgefährdend. Es gilt daher, ihren Eintrag auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Die insgesamt 5 zugrunde 
gelegten Hintergrund-Messstationen im Bergischen Land, im Eggegebirge, in der Eifel, im Münsterland und im Rothaargebirge ver-
zeichneten im Jahr 2023 einen Rückgang der Blei- und Cadmiumeinträge gegenüber dem Basisjahr 1986 um 90 % auf 0,1. Emis-
sionsminderungen in Industriebetrieben, Anlagenstilllegungen und das Verbot von Blei in Kraftstoffen und Bremsbelägen trugen 
dazu bei. Über die letzten 10 Jahre ist für den Schwermetalleintrag an ländlichen Stationen kein signifikanter Trend feststellbar.

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/094

Abbildung 33 Den Bodenschutzbehörden gemeldete PFAS-Fallzahlen und Ursachen in Nordrhein-Westfalen
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Die Summe der gemeldeten Fälle von PFAS-Belastungen im Boden und im Grundwasser ist bei jeder Erhebung gegenüber der 
Vorerhebung angestiegen. Eine erste Bestandsaufnahme im Jahr 2011 zählte 18 Fälle, für 2023 wurden 166 Fälle gemeldet. Fast 
drei Viertel der PFAS-Spots entfallen auf belegte oder vermutete Feuerlöschmitteleinsätze, gefolgt mit 12 % von Standorten für 
galvanische Oberflächenbeschichtungen. Sonstige Ursachen sind zum Beispiel Material- oder Klärschlammaufbringungen, Alt
ablagerungen oder Altstandorte der Textilindustrie.
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Listertalsperre mit sanierter Fahrbahn und Hochwasserentlastung – 
Blickrichtung Westen, Ortsteil Eichen
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WASSER UND PLANETARE GRENZE 
„VERÄNDERUNG IN SÜSSWASSER­
SYSTEMEN“

Wasser ist nichts Geringeres als die Grundlage allen 
Lebens auf der Erde. Rund zwei Drittel des blauen Plane-
ten sind von Wasser bedeckt. Etwa 97 % des weltweiten 
Wasservorkommens bestehen aus salzhaltigem Meer-
wasser. Die restlichen rund 3 % sind Süßwasser, die zu gut 
zwei Dritteln im Eis der Polkappen und Gletscher und zu 
knapp einem Drittel als Grundwasser unter der Erdober-
fläche gebunden sind. Das Oberflächenwasser der Flüsse, 
Sümpfe und Seen macht nur etwa 0,01 % des Gesamtwas-
servolumens aus.

Das Konzept der Planetaren Grenzen | Seite 16 , das die-
sen Bericht wie ein roter Faden durchzieht, berücksichtigt 
unter anderem die menschengemachte Veränderung in 
Süßwassersystemen gegenüber der vorindustriellen Zeit. 
Unterschieden wird dabei zwischen „Blauem“ und „Grü-
nem“ Wasser. Unter Blauem Wasser versteht man das 
Oberflächenwasser in Fließgewässern oder Seen sowie 
das Grundwasser in den Gesteinskörpern. Unter Grünem 
Wasser versteht man das im Boden oberhalb des Grund-
wassers befindliche Wasser (Bodenwasser), aber auch das 
Wasser, das über die Vegetation verdunstet und in Form 
von Wolken kondensiert. Grünes Wasser ist von großer 
Bedeutung für die Widerstandsfähigkeit der Biosphäre 
und für die Sicherung von Kohlenstoffsenken wie Wäl-
dern |ì Seite 104  und Mooren | Box 20 . Auch spielt es eine 
Rolle bei der Regulierung der atmosphärischen Zirkulation 
(der die Wetterdynamik bestimmenden Luftbewegungen). 
An  hand so  genannter Proxydaten zu Gewässerabfluss-
mengen so  wie zur Bodenfeuchte kam ein internationales 
Wissenschaftsteam zu dem Schluss, dass die Planetaren 
Grenzen für Veränderungen in Süßwassersystemen beim 
Blauen Wasser um etwa das 0,8-fache und beim Grünen 
Wasser um etwa das 0,4-fache überschritten sind | Abbil-

dung 04 . Der Mensch hat mittlerweile so gravierend in die 
Süßwassersysteme eingegriffen, dass der „sichere Hand-
lungsraum“ verlassen wurde. Wir befinden uns im Bereich 
„zunehmenden Risikos“, nicht zuletzt in Verbindung mit 
dem Klimawandel | Seite 24 , weil aquatische Ökosysteme 
minderversorgt werden, Regenwälder und boreale Wälder 
unter mangelnder Bodenfeuchte leiden und Ackerland ver-
ödet. Für Nordrhein-Westfalen sind diese neuen Erkennt-
nisse aber noch nicht untersucht und nicht herunterska-
liert worden.

DER ZUSTAND UNSERER FLIESS­
GEWÄSSER UND DES GRUND­
WASSERS

„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererb-
tes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend be
handelt werden muss“, so die EU-Wasserrahmenrichtlinie. 
Die EU setzt darin den Mitgliedstaaten das Ziel, den „guten 
oder sehr guten Zustand“ für alle natürlichen Gewässer 
sowie das „gute oder sehr gute Potenzial“ für alle erheb-
lich veränderten und künstlichen Gewässer bis spätestens 
zum Jahr 2027 zu erreichen.

Das ist keine leichte Aufgabe für Nordrhein-Westfalen bei 
einer Bevölkerungsdichte von 532 Einwohnern pro Qua
dratkilometer, rund 10.400 Industriebetrieben und knapp 
34.000 landwirtschaftlichen Betrieben. Rund 1,9 % der 
Landesfläche sind Gewässer, davon etwa 1,0 % Fließge-
wässer. Die meisten Flüsse sind reguliert, viele Gewässer 
wie Kanäle, Talsperren oder die Restseen ehemaliger Tage-
baue sind künstlichen Ursprungs. Die Sümpfungsmaßnah-
men des Kohleabbaus wirken sich weitreichend und lan-
ganhaltend auf das Grund- und Oberflächenwasser aus. 
Außerdem leiten in Nordrhein-Westfalen 594 kommunale 
Kläranlagen rund 2,1 Milliarden Kubikmeter und 393 Indus-
triebetriebe etwa 680 Millionen Kubikmeter behandeltes 
Abwasser im Jahr direkt in die Oberflächengewässer ein 
(ohne Kühl- und Niederschlagswasser).

Naturnahe Fließgewässer verlaufen mehr oder weniger 
mäandrierend, bilden Inseln aus und verzweigen sich. 
Durch ihre variable Strömung und Tiefe beherbergen die 
Gewässerbetten in Kies, Sand, Wurzelwerk und zerfallen-
den Blättern eine große Artenvielfalt: In einem Kubikme-
ter Wasser können bis zu 120.000 Organismen leben. Ein 
Großteil unserer Fließgewässer hat jedoch über die Jahr-
hunderte seine ursprüngliche Lebensraumfunktion und 
viele der Ökosystemleistungen verloren: durch Aufstauen 
zur Nutzung der Wasserkraft für den frühen Erzbergbau 
und die heutige Elektrizitätswirtschaft, durch die Entwäs-
serung der Niederungen und Auen für die Landwirtschaft, 
durch Begradigungen, Talsperren, den Ausbau für die Bin-
nenschifffahrt und starkes Schiffsverkehrsaufkommen. 
Auch die Folgen des Steinkohlebergbaus wirken sich als 
Ewigkeitslasten | Box 21� auf die Oberflächengewässer 
und das Grundwasser aus. Damit ein guter ökologischer 
Zustand oder ein gutes ökologisches Potenzial erreicht 
werden kann, muss den Gewässern ein Teil ihrer ursprüng-
lichen Gewässerstruktur und Dynamik zurückgegeben 
werden. Mit dem Programm „Lebendige Gewässer“ |ì www.

umwelt2024.nrw.de/095� unterstützt das Land Maßnahmen zur 
ökologischen Gewässerentwicklung und fördert sie mit 
bis zu 80 % der Kosten. Diese Maßnahmen mindern die 
Folgen von Gewässernutzungen, verbessern die Lebens-

https://www.umwelt2024.nrw.de/095
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räume für Tiere und Pflanzen und machen sie weniger 
anfällig für Belastungen wie die des Klimawandels. In den 
letzten Jahren wurden Hunderte von Renaturierungsmaß-
nahmen umgesetzt | Box 22�. Eine landesweite Kartie-
rung bildet die Veränderungen an den Fließgewässern ab 
| Abbildung 34� |ì www.umwelt2024.nrw.de/097�.

Box  

21 EWIGKEITSLASTEN UND MONITORING FÜR DEN GRUBENWASSER­
ANSTIEG
Im Jahr 2018 endeten mit der Schließung der Zeche 
Prosper Haniel in Bottrop viele Jahrhunderte deut-
scher Bergbaugeschichte. Doch die Ewigkeitslasten 
mit Milliarden Euro Folgekosten für die Grubenwas-
serhaltung, Poldermaßnahmen und die Grundwas-
serreinigung bleiben dauerhaft. Dazu gehört zum 
Beispiel das Pumpen von Grubenwasser (Sümpfung), 
das zum Schutz der Grundwasservorräte und zur Sta-
bilisierung des Untergrunds auf einem bestimmten 
Niveau gehalten werden muss. Dabei bereiten unter 
anderem Schwermetall- und Salzfrachten, die meist 
auf natürliche chemische, physikalische und biolo-
gische Prozesse im Untergrund zurückzuführen sind, 
und untertägig genutzte PCB-haltige Betriebsstoffe 
Probleme. Mit der Einstellung des Steinkohleberg-
baus gehen Veränderungen bei der Grubenwasser-
haltung einher, die zur Trockenhaltung der Bergwerke 
eingerichtet wurde. Im Sinne eines Frühwarnsystems 
wird ein Integrales Monitoring für den Grubenwas-
seranstieg im Steinkohlebergbau aufgebaut |ì www.

umwelt2024.nrw.de/096�, um ungewollte Entwicklungen 
zu erkennen und mögliche Risiken für Schutzgüter 
minimieren zu können. Zeche Prosper Haniel in Bottrop

Rund 45 % aller Bäche und Flüsse des Landes mit einem 
Einzugsgebiet größer als 10 Quadratkilometer sind „natür-
liche Fließgewässer“. Die restlichen 55 % sind „erheblich 
veränderte und künstliche Fließgewässer“. Wie es um deren 
aquatische Lebensgemeinschaften steht, zeigt der Um
weltindikator „Ökologischer Zustand/ökologisches Poten-
zial oberirdischer Fließgewässer“. Er wird anhand von 
Algenarten, Wasserpflanzen, wirbellosen Tieren wie Kreb-
sen und Insektenlarven sowie Fischarten erhoben. Derzeit 
sind nur gut 18 % der natürlichen Fließgewässer (bezie-
hungsweise 8,3 % aller Fließgewässer) des Landes in einem 
„sehr guten oder guten Zustand“. Von den durch Bauwerke 
wie Wehre, Dämme, Steinschüttungen sowie Begradigun-
gen „erheblich veränderten und künstlichen Fließgewäs-
sern“ verfügen lediglich 2 % über ein „gutes oder sehr 
gutes Potenzial“ (1,1 % aller Fließgewässer) | Abbildung 35�. 
Das schlägt auch auf die Rote Liste | Seite 94� der gefährde-

ten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein-Westfalen durch: 
43,5 % der untersuchten Fische und Rundmäuler gelten 
als ausgestorben oder gefährdet. Zum Beispiel ist der einst 
häufige Stör ausgestorben, das Meerneunauge vom Aus-
sterben bedroht sowie der ehemals in Massen vorkom-
mende Lachs trotz Besatzmaßnahmen stark gefährdet. 
Selbst Allerweltsarten wie der Hecht sind merklich zurück-
gegangen und stehen auf der Vorwarnliste (aktuell aber 
noch nicht gefährdet).

Das Grundwasser ist in einem guten chemischen Zustand, 
wenn die Anforderungen der Grundwasserverordnung ein-
gehalten werden. Ein „guter mengenmäßiger Zustand“ ist 
dann gegeben, wenn nicht mehr Wasser entnommen wird, 
etwa zur Trinkwassergewinnung oder zur Bewässerung, als 
auf natürlichem Wege neu gebildet wird. Die 3. Bestands-
aufnahme zum chemischen und mengenmäßigen Zu
stand der Grundwasserkörper Nordrhein-Westfalens 
fand auf Basis der von 2013 bis 2018 beobachteten rund 
1.500 Wasserrahmenrichtlinien-Messstellen statt |ì www.

umwelt2024.nrw.de/098� |ì www.umwelt2024.nrw.de/099�. 180 der 
insgesamt 275 Grundwasserkörper sind in einem guten 
chemischen Zustand (60 % der Landesfläche). 95 Grund-
wasserkörper sind in einem schlechten chemischen 

https://www.umwelt2024.nrw.de/097�
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Zustand wegen Schwellenwertüberschreitungen durch 
Phosphor, Nitrat, Ammonium | Seite 83� sowie Pflanzen-
schutzmittel | Seite 67� aus diffusen Eintragsquellen. Punk-
tuell ursächlich waren zudem Schwermetallbelastungen, 
leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, per- und 
polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) | Seite 76�, Berg-
baufolgen, Altlasten und Grundwasserschadensfälle. Vor 
allem die durch Nitrat bedingte Anzahl der Grundwasser-
körper in schlechtem Zustand ist mit 59 (26 % der Lan-
desfläche) gegenüber 88 (42 % der Landesfläche) bei der 
2. Bestandsaufnahme 6 Jahre zuvor niedriger ausgefallen. 
Gründe dürften unter anderem die Düngerechtsnovellen 

mit weiteren Einschränkungen für die Landwirtschaft in 
nitratbelasteten Gebieten, eine effizientere Düngung und 
eventuell Trockenheit in den Trockenjahren 2018 und 2019 
mit geringeren Auswaschungen sein. Es befinden sich 
zudem 244 Grundwasserkörper des Landes in einem guten 
mengenmäßigen Zustand (87 % der Landesfläche). Die 
31 Grundwasserkörper in schlechtem mengenmäßigem 
Zustand befinden sich in den Flussgebieten des Rheins 
und der Maas. Primär  verantwortlich sind eine unaus-
geglichene Wasserbilanz durch Grundwasserspiegelab
senkungen beziehungsweise Sümpfungsmaßnahmen im 
Rheinischen Braunkohlerevier.

Box  

22 ERFOLGREICHER UMBAU DER EMSCHER
Die Emscher, einst als „dreckigster Fluss Deutsch-
lands“ bekannt, hat dank eines der größten Infra-
strukturprojekte Europas eine beeindruckende 
Transformation durchlaufen. Über Jahrzehnte hin-
weg diente sie als offener Abwasserkanal im Ruhrge-
biet, doch mit dem Emscher-Umbau wurde sie in ein 
lebendiges Gewässersystem verwandelt. 

Seit 1992 wurden 328 Kilometer der Emscher und 
ihrer Nebenflüsse ökologisch aufgewertet. Ein zen-
trales Element dieses Umbaus war der Bau des 
51 Kilometer langen Abwasserkanals Emscher, der 
das Abwasser unterirdisch ableitet und somit die 
Emscher von Verschmutzungen befreit. Dieser Kanal 
verläuft bis zu 40 Meter tief entlang des Flusses 
und sorgt dafür, dass die Emscher seit Ende 2021 
schmutzwasserfrei ist.

Die ökologischen Vorteile dieses Umbaus sind vielfäl-
tig: Durch die Renaturierung entstanden neue Auen-
landschaften und natürliche Flussläufe, die zahl-
reichen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten. 

Und mit der Verbesserung der Wasserqualität keh-
ren viele zuvor verschwundene Arten zurück, was zu 
einem Anstieg der Artenvielfalt führt. Aber nicht nur 
Pflanzen und Tiere profitierten vom milliardenteuren 
Umbau: Durch die ökologische Aufwertung des Fluss-
systems bietet die Emscher den Menschen in der 
Region neue Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten. 

Die Landesregierung hat das Großprojekt durch die 
Bereitstellung finanzieller Mittel und eine enge Zu
sammenarbeit mit der Emschergenossenschaft so
wie den Kommunen maßgeblich unterstützt |ì www.

umwelt2024.nrw.de/100.

Der Emscher-Umbau dient heute als leuchtendes 
Beispiel dafür, wie durch langfristige Planung und 
Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft sowie Bürge-
rinnen und Bürgern eine nachhaltige Transformation 
erreicht werden kann. Die Emscher ist heute nicht 
nur ein Symbol für erfolgreichen Umweltschutz, son-
dern auch für den Strukturwandel im Ruhrgebiet hin 
zu einer lebenswerten und zukunftsfähigen Region. 

Die Mündung der renaturierten Emscher bei Dinslaken in den Rhein

https://www.umwelt2024.nrw.de/100
https://www.umwelt2024.nrw.de/100
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Abbildung 34 Grad der Veränderung der Gewässerstruktur oberirdischer Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen
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Die Bewertung der Gewässerstruktur für Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 Quadratkilometern wird 
anhand von rund 30 bundesweit abgestimmten Parametern vorgenommen (zum Beispiel Laufkrümmung, Tiefenvarianz, Sohl-
substrat, Uferbewuchs, Flächennutzung). Zur Jahrtausendwende hatten nur 15 % der Fließgewässer eine unveränderte, gering 
oder mäßig veränderte Gewässerstruktur (Strukturklassen 1, 2 oder 3). Erste lokale Verbesserungen durch zahlreiche erfolgreich 
durchgeführte Renaturierungsmaßnahmen zeigen sich mit einer Steigerung auf rund 18,6 %.

Abbildung 35 Umweltindikator Ökologischer Zustand/ökologisches Potenzial oberirdischer Fließgewässer
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Rund 45 % aller Bäche und Flüsse des Landes, deren Einzugsgebiet größer als 10 Quadratkilometer ist, sind „natürliche Fließ
gewässer“, für die der „ökologische Zustand“ erhoben wird. 55 % sind „erheblich veränderte und künstliche Fließgewässer“, für 
die das „ökologische Potenzial“ bestimmt wird. Im Untersuchungszeitraum 2018 bis 2021 waren nur 8,3 % aller Fließgewässer 
in einem sehr guten oder guten ökologischen Zustand. Weitere 1,1 % verzeichneten ein sehr gutes oder gutes Potenzial. Das 
grundsätzliche Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist es, bis zum Jahr 2027 für alle oberirdischen Fließgewässer einen guten 
ökologischen Zustand oder ein gutes ökologisches Potenzial zu erreichen.

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/101

https://www.umwelt2024.nrw.de/101


Wasserwirtschaft83

PLANETARE GRENZE „VERÄNDERUNG 
IN BIOGEOCHEMISCHEN KREIS­
LÄUFEN“ – PHOSPHOR- UND STICK­
STOFFKREISLAUF

Das Konzept der Planetaren Grenzen | Seite 16� bildet auch 
die menschengemachten Störungen bei den biogeoche-
mischen Kreisläufen des Phosphors und des Stickstoffs 
ab. Dabei spielen die Gewässer eine wichtige Rolle. Phos-
phor und Stickstoff sind Grundbausteine des Lebens. Sie 
sind  unverzichtbare Nährstoffe für das Pflanzenwachs-
tum und essenziell für viele Prozesse in allen lebenden 
Organismen.

Box  

23 PHOSPHORKREISLAUF
Die biogeochemische Umsetzung von elemen-
tarem Phosphor erfolgt im Phosphorkreislauf. 
Er gestaltet sich im Wesentlichen so: Durch Ero-
sion und Verwitterung von Gestein wird Phos-
phor freigesetzt. Dieser gelangt mit Sauerstoff 
gebunden als Phosphat in Böden und Gewässer. 
Dort wird das Phosphat von Pflanzen aufgenom-
men und in organische Phosphorverbindungen 
umgewandelt. Die Pflanzen werden wiederum 
von Mensch und Tier als Nahrung aufgenom-
men. Deren durch Ausscheidungen und Abster-
ben entstehende Biomasse wird durch Mikro-
organismen zersetzt, dabei geht das Phosphat 
wieder in die Böden und Gewässer über.

Injektionsdüngung, bei der  flüssige  Stickstoff- oder 
Phosphordünger in die Nähe der Pflanzenwurzeln 
gebracht werden

Box  

24STICKSTOFFKREISLAUF
Der Stickstoffkreislauf bildet die biogeoche-
mische Umwandlung des Stickstoffs in der 
Erdatmosphäre, in Gewässern, in Böden und 
in Biomasse ab. Am Anfang steht die Stick-
stoff-Fixierung, danach folgt die Nitrifikation. 
Darauf schließt sich der Kreis entweder mit der 
Ammonifikation (innerer Kreislauf) oder mit 
der Denitrifikation (äußerer Kreislauf): Bei der 
Stickstoff-Fixierung wird der in der Luft enthal-
tene Stickstoff biotisch durch Bakterien oder 
abiotisch durch Sonneneinstrahlung im Boden 
gebunden. Dadurch entstehen Ammonium-
Ionen, Ammoniak oder Nitrat. Bei der Nitrifika-
tion werden – vor allem in Gewässern und Böden 
mit viel Sauerstoff  – durch Bakterien Ammo-
nium-Ionen oder Ammoniak in Nitrat umgewan-
delt. Das Nitrat wird von den Pflanzen aufge-
nommen für die Herstellung von Proteinen oder 
anderen Verbindungen. Die Ammonifikation 
steht für die Ernährung von Tieren durch Pflan-
zen und deren stickstoffhaltige Verbindungen, 
die verdaut, ausgeschieden und von Fäulnisbak-
terien und Pilzen zersetzt werden. Dabei ent-
stehen Ammoniak und Ammonium-Ionen. Die 
Denitrifikation tritt dagegen in sauerstoffarmen 
Böden und im Grundwasser auf, indem Bakte-
rien Nitrat in Lachgas, Stickstoffmonoxid und 
Distickstoff umwandeln. Die Denitrifikation ist an 
das Vorhandensein geeigneter Reaktionspartner 
wie zum Beispiel das Mineral Pyrit gebunden.

Rinder in einem Stall im Kreis Siegen-Wittgenstein, 
die unter anderem Stickstoff enthaltenden Wirt-
schaftsdünger erzeugen
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Phosphorverbindungen spielen zum Beispiel zentrale 
Rollen bei den die Erbinformation speichernden Nuklein-
säuren, bei der Energieversorgung der Zellen und bei der 
Zahn- und Knochenbildung. Natürlicherweise entstehen 
Phosphorverbindungen im Phosphorkreislauf | Box 23�. 
Phosphate gelangen aber auch in die Umwelt durch indus-
triell hergestellte Mineral- sowie Wirtschaftsdünger für 
die Landwirtschaft |ì Seite 111�. Zu viel Phosphate verursa-
chen die sogenannte Eutrophierung: Phosphate gelangen 
von gedüngten landwirtschaftlichen Flächen und durch 
Abwässer in Flüsse, Seen und Meere. Dort kurbeln sie ein 
überproportionales Algen- und Wasserpflanzenwachstum 
an. Diese überschüssige Biomasse wird durch Sauer-
stoff benötigende Mikroorganismen abgebaut. Das kann 
zu Sauerstoffmangel und letztlich zum „Umkippen“ von 
Gewässern, zu ungenießbarem Wasser, zu Fischsterben 
und Todeszonen in Meeren führen.

Stickstoff kommt am häufigsten als reaktionsträger Di
stickstoff in der Atmosphäre vor. Damit Flora und Fauna 
Stickstoff nutzen können, muss er in reaktiven Stickstoff 
umgewandelt werden. Das geschieht biologisch über 
den Stickstoffkreislauf | Box 24� oder über die künstliche 

Stickstofffixierung. In organischer Form ist Stickstoff ein 
wichtiger Bestandteil aller Organismen, er ist ein wesent-
licher Baustein für Proteine und für die Erbgut-tragenden 
Nukleinsäuren. Stickstoff ist ein elementarer Bestandteil 
vieler, den menschlichen Stoffwechsel steuernder Enzyme 
und spielt als ein Baustein von Chlorophyll auch eine wich-
tige Rolle bei der Photosynthese. Stickstoffverbindungen 
gelangen nicht nur auf natürliche Weise in die Umwelt, 
sondern auch durch großindustriell hergestellte Mineral-
dünger (Ammoniaksynthese nach dem Haber-Bosch-Ver-
fahren, bei der Ammoniak aus den Ausgangsstoffen 
Luftstickstoff und Wasserstoff hergestellt wird), durch 
Wirtschaftsdünger | Abbildung 49�, durch Emissionen aus 
Industrie, Energiewirtschaft, Verkehr, Haushalten |ì Abbil-

dung 24� und Abwässer.

Ähnlich wie beim Phosphor führt das zu einem Überange-
bot von Nährstoffen und trägt zur Schädigung von Ökosys-
temen und zum Artenverlust | Seite 94� bei. Stickstoffver-
bindungen beschleunigen außerdem den Klimawandel 
| Seite 32�, Lachgas (Distickstoffmonoxid) ist beispiels-
weise 265-mal so klimawirksam wie CO2.

Abbildung 36 Umweltindikator Phosphor in Fließgewässern
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Im Jahr 2023 wurden hinsichtlich der Phosphorkonzentration bei 63 % aller nordrhein-westfälischen Messstellen die gewässer-
typischen Orientierungswerte für den guten ökologischen Zustand des Phosphors eingehalten. Eine Konzentration bis zum Dop-
pelten der Orientierungswerte wiesen 28 % der Messstellen auf, 9 % verzeichneten noch höhere Werte. Als Orientierungswert 
gilt für die meisten Fließgewässer 0,10 Milligramm Phosphor pro Liter, für organisch geprägte und kleine Niederungsgewässer 
gelten 0,15 Milligramm. Über die letzten 10 Jahre zeigte sich für die Anzahl der Messstellen ≤ Orientierungswert kein signifikanter 
Trend. Ziel der Landesregierung ist es, dass die Orientierungswerte bis zum Jahr 2030 an allen Messstellen eingehalten werden. 
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie sieht dieses Ziel bereits für 2027 vor.

P

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/102
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Abbildung 37 Umweltindikator Nitratkonzentration im Grundwasser
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Nitrat ist ein wichtiger Parameter für die Grundwasserqualität und kann auf den menschlichen Organismus negativ wirken. Der 
Grenzwert für Trinkwasser ist mit 50 Milligramm pro Liter identisch mit dem Schwellenwert für den „guten Zustand“ nach der 
Grundwasserverordnung. Im Jahr 2023 haben 15,3 % der 115 Grundwassermessstellen des EUA-Nitratmessnetzes in Nord-
rhein-Westfalen diesen Grenz- und Schwellenwert überschritten. Eine Trendanalyse über die letzten zehn Jahre ergab keinen 
signifikanten Trend. Ziel der Landesregierung ist es, bis zum Jahr 2030 den Nitrat-Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter an 
allen Grundwassermessstellen einzuhalten. 

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/103

Nach der eingangs genannten Neubewertung im Jahr 2023 
sind etwa das Doppelte des Wertes der Planetaren Grenze 
für den Phosphorkreislauf (von 11 Teragramm beziehungs-
weise 11 Millionen Tonnen pro Jahr) und etwa das 3-fache 
des Wertes der Planetaren Grenze für den Stickstoffkreis-
lauf (von 62 Teragramm pro Jahr) im Umlauf. Mehr noch 
als beim Blauen und Grünen Wasser befindet sich die 
Menschheit bezüglich der Veränderung in biogeochemi-
schen Kreisläufen in der Zone hoher Risiken. Ein Ende 2021 
zusammen mit dem Potsdam Institut für Klimafolgenfor-
schung veröffentlichtes Essay |ì www.umwelt2024.nrw.de/104� 
sprach vom Erreichen des 2,4-fachen der auf die Landes-
ebene herunterskalierten Belastungsgrenze für Stickstoff 
(1,4-fache Überschreitung). Hier wurden jedoch weder 
Import und Export berücksichtigt noch Wirtschaftsdünger, 
Emissionen aus der Industrie, Energiewirtschaft, Verkehr, 
Haushalte und Abwasserwirtschaft, sondern nur der Mine-
raldüngereinsatz. Insofern ist für Nordrhein-Westfalen ein 
deutlich größerer Anteil an der Stickstoffmisere anzuneh-
men als seinerzeit kalkuliert.

Im Jahr 2023 erfüllten 63 % der Messstellen an den hiesi-
gen Fließgewässern die gewässertypischen Orientierungs-
werte für den guten ökologischen Zustand des Phosphors 
| Abbildung 36� gemäß Oberflächengewässerverordnung 

(der überwiegende Teil der Fließgewässer hat den Zielwert 
0,10 Milligramm Phosphor pro Liter, bei organisch gepräg-
ten Flüssen ist der Zielwert 0,15 Milligramm Phosphor pro 
Liter). Schwierig sieht es auch beim Nitrat im Grundwasser 
aus – für ganz Deutschland. Wegen Verletzung der Nitrat
richtlinie führte das 2018 zu einer Verurteilung vor dem 
Europäischen Gerichtshof |ì www.umwelt2024.nrw.de/105�, die 
die bereits oben erwähnten Verschärfungen des Dünge-
rechts mit sich brachten. Neben zahlreichen Maßnahmen 
für die Landwirtschaft wurde Deutschland auch ein umfas-
sendes Monitoring auferlegt, mit dem die Maßnahmeneffi-
zienz kontrolliert werden soll. Erstmals sind bei den Maß-
nahmen des Düngerechtes auch Gebiete betroffen, die 
bislang keine erhöhten Nitratgehalte aufweisen, bei denen 
aufgrund relativ neuer Bestimmungsmethoden aber eine 
endliche Denitrifikationskapazität festgestellt wurde. 

Die Nitratbelastung in den Gewässern ist durchaus relevant 
für die Trinkwasserversorgung in Nordrhein-Westfalens. 
Wasserversorger sind gesetzlich verpflichtet, hygienisch 
unbedenkliches Trinkwasser zu liefern. In kleinen Mengen 
ist Nitrat nicht gesundheitsschädlich. Hohe Nitratkonzen
trationen im Trinkwasser können bei Säuglingen zu Beein-
trächtigungen der Sauerstoffaufnahme im Blut führen. 
Daher gibt die bundesweit geltende Trinkwasserverordnung 

https://www.umwelt2024.nrw.de/103
https://www.umwelt2024.nrw.de/104
https://www.umwelt2024.nrw.de/105
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für Nitrat im Trinkwasser einen Grenzwert in Höhe von 50 
Milligramm pro Liter vor. Wird dieser Wert überschritten, 
muss das Nitrat bei der Trinkwasseraufbereitung entwe-
der aufwendig aus dem Trinkwasser entfernt werden oder 
durch Beimischung von unbelastetem Wasser aus anderen 
Wasservorkommen auf ein unbedenkliches Maß reduziert 
werden. Für den Umweltindikator „Nitratkonzentration 
im Grundwasser“ | Abbildung 37� werden die Daten von 115 
Wasserrahmenrichtlinien-Messstellen jährlich betrachtet 
und an die Europäische Umweltagentur EUA gemeldet. 
2023 haben rund 15 % dieser über das Land verteilten 
Grundwassermessstellen des EUA-Nitratmessnetzes den 
Schwellenwert für Grundwasser von 50 Milligramm pro 
Liter nach der Grundwasserverordnung überschritten.

BELASTUNGEN DURCH MIKRO­
SCHADSTOFFE, ANTIBIOTIKA UND 
VIELES MEHR

Auch jenseits von Phosphor und Nitrat sind viele Gewässer 
mit Schad- und Nährstoffen aus Industrie, Landwirtschaft, 
Haushalten und Infrastruktur belastet |ì www.umwelt2024.

nrw.de/106�. Für einige dieser Stoffe hat die EU verbindliche 
Grenzwerte festgesetzt. Darunter sind gefährliche Stoffe 
wie PCB | Seite 65� und Quecksilber | Box 15�, die in der 
Umwelt nicht oder nur sehr langsam abgebaut werden. 
Bundesweit sind für weitere Stoffe wie Kupfer, Zink, 
Pflanzenschutzmittel | Seite 67� und Industriechemikalien 
Grenzwerte festgelegt worden. Sie decken aber nur einen 
Bruchteil der in die Gewässer gelangenden Substanzen ab.

Arzneimittel, Kosmetikprodukte, Pflanzenschutzmittel, 
Biozide und Industriechemikalien sind aus unserem 
modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Gelangen 
diese über punktuelle oder diffuse Eintragspfade in die 
Gewässer, können sie sich bereits in niedrigen Konzentra
tionen negativ auf aquatische Ökosysteme auswirken. Der 
Eintrag von diesen sogenannten Mikroschadstoffen stellt 
für das bevölkerungsreiche Industrieland Nordrhein-West-
falen mit seinem hohen Abwasseranteil in den Gewäs-
sern eine Herausforderung dar. Nordrhein-Westfalen ver-
folgt zur Reduzierung des Mikroschadstoffeintrags in die 
Gewässer seit langem umfassende Maßnahmenansätze – 
von den Eintragsquellen bis hin zu nachgeschalteten Maß-
nahmen an Kläranlagen |ì https://mikroschadstoffe.nrw.de�. Kom-
munale Kläranlagen stellen einen relevanten Eintragspfad 
für den Eintrag von Mikroschadstoffen in die aquatische 
Umwelt dar. Insbesondere der Einsatz von Arzneimitteln 
wird aufgrund der weit verbreiteten Anwendung in privaten 
Haushalten nicht generell an der Eintragsquelle zu verhin-
dern sein, so dass am Ende der Kette auch Abwasserbe-
handlungsmaßnahmen erforderlich sind. | Box 25�.

Neben Mikroschadstoffen und Mikroplastik | Box 12� haben 
Antibiotika eine besondere Brisanz für die Wasserwirt-
schaft. Antibiotika spielen in der Medizin bei der Behand-
lung bakterieller Infektionskrankheiten eine außerordent-
lich wichtige Rolle. Indes gibt es vermehrt Nachweise für das 
Vorkommen antibiotikaresistenter Bakterien in Abwässern 
von Krankenhäusern, Kläranlagen und Schlachthöfen, in 
Oberflächengewässern sowie Böden. Da Antibiotika sowohl 
in der Human-  als auch in der Veterinärmedizin zum Einsatz 
kommen, können resistente Bakterien durch Kontakt zwi-
schen Mensch und Tier oder über den Konsum von Lebens-
mitteln, die Träger von antibiotikaresistenten Bakterien sein 
können, übertragen werden. Durch den Eintrag von Antibio-
tikarückständen und antibiotikaresistenten Bakterien aus 
Kläranlagen sowie durch Einträge aus der Landwirtschaft 
(zum Beispiel Gülle) in die Umwelt werden die Selektion von 
antibiotikaresistenten Bakterien und die Weitergabe von 
Antibiotikaresistenzgenen begünstigt. Die Gesundheit von 
Mensch, Tier und Umwelt ist eng miteinander verknüpft. 
Ein vorsorgendes, sektor- und medienübergreifendes Han-
deln ist notwendig, für das der „One Health Ansatz“ steht. 

Unter der Überschrift „One Health – Antibiotikaresistenz im 
Spannungsfeld von Mensch, Tier und Umwelt“ ist es auch 
ein Thema des Masterplans Umwelt und Gesundheit Nord-
rhein-Westfalen | Box 17� |ì www.umwelt2024.nrw.de/107�. Darü-
ber hinaus sind die Ministerien für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr, für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie für Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz rund um die Thematik 
„Antimikrobielle Resistenzen“ in einem engen Austausch 
|ì www.umwelt2024.nrw.de/108�. Nordrhein-Westfalen möchte 
die Entstehung und Ausbreitung antibiotikaresistenter Bak-
terien in der Umwelt besser verstehen und hat dazu Unter-
suchungen in Oberflächengewässern und Abwassereinlei-
tungen durchgeführt |ì www.umwelt2024.nrw.de/109�.

PFAS führen als „Ewigkeitschemikalien“ zu einer irrever-
siblen Umweltexposition und -akkumulation und machen 
nicht nur in Böden, | Seite 76� sondern auch in Gewässern 
ernste Probleme. In Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 
2006 die illegale Aufbringung PFAS-haltiger Bioabfälle auf 
Ackerflächen im Hochsauerland als wesentlicher Eintrags-
pfad für außergewöhnlich hohe Belastungen in der Ruhr 
identifiziert. Seitdem wurden viele Ursachen für PFAS-
Belastungen in Gewässern festgestellt: Einträge über den 
Luftpfad (insbesondere Abluft von Industriebetrieben), 
punktuelle Einträge aufgrund von Altlasten und Scha-
densfällen (vor allem Feuerlöschschäume) sowie Abwas-
sereinleitungen (insbesondere aus Produktionsprozessen 
der Chemiebranche, von Galvanik- und Druckbetrieben, 
Papier- und Lederfabriken, Textilveredlern und aus gewis-
sen Deponien). Nordrhein-Westfalen setzt sich dafür ein, 
für Abwasser Regelungen zu PFAS-Verbindungen rechts-
verbindlich auf den Weg zu bringen. Da eine entspre-
chende Regelung auf Bundesebene bis dato nicht erfolgte, 
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wurden bereits 2006 sogenannte Vorsorgewerte als „Ori-
entierungswerte“ eingeführt und seitdem stetig weiter-
entwickelt. Bei Überschreitung solcher Werte erfolgt eine 
Ursachenanalyse und die Einleitung von Gegenmaßnah-

men. Dadurch soll vor allem das Vordringen von PFAS in 
das Rohwasser der Trinkwassergewinnungen weitgehend 
unterbunden werden. Für das Trinkwasser wurden mit der 
neuen Trinkwasserverordnung 2023 erstmals Grenzwerte 

Box  

25 LAND FÖRDERT AUSBAU DER 4. REINIGUNGSSTUFE
Der Schutz der Gewässer ist Daseinsvorsorge und 
von oberster Priorität für die Landesregierung. Die 
Abwasserbeseitigung wird dabei heute mit ver-
schiedenen Anforderungen konfrontiert. Um die-
sen Herausforderungen gerecht zu werden und die 
Gewässer noch besser zu schützen, werden Maßnah-
men für eine zukunftsfähige und nachhaltige Abwas-
serbeseitigung durch die Landesregierung unter-
stützt. Dies gilt auch für den Ausbau von Kläranlagen 
mit der sogenannten 4. Reinigungsstufe. 

Die vierte Reinigungsstufe stellt keine einzelne be
stimmte Klärtechnik dar, sondern umfasst ver-
schiedene Verfahrenstechniken wie zum Beispiel 
die Ozonung, die Behandlung mit Aktivkohle sowie 
die Kombination einzelner Verfahrensstufen. Ziel 
dieser zusätzlichen Stufe ist es, den Eintrag von 
Mikroschadstoffe wie Medikamentenresten, Pestizi-
den, Pflanzenschutzmitteln, Korrosionsschutzmit-
teln oder synthetischen Duftstoffen aus Körperpfle-
geprodukten in die Gewässer zu reduzieren. Diese 
Substanzen können von herkömmlichen Kläranlagen 
ohne 4. Reinigungsstufe nicht oder nur zum Teil ent-
fernt werden und gelangen daher so in die Gewässer.

Von den in Nordrhein-Westfalen betriebenen 589 
kommunalen Kläranlagen sind zum Stand 31.12.2024 
inzwischen 25 Kläranlagen mit einer 4. Reinigungs-

stufe zur Reduzierung des Eintrags von Mikroschad-
stoffen ausgebaut und in Betrieb. Weitere 11 Anlagen 
sind im Bau, 16 Anlagen sind in Planung https://mikro-

schadstoffe.nrw.de/.

Die bisher umgesetzten und geplanten Maßnah-
men auf Kläranlagen zum Ausbau mit einer 4. Reini-
gungsstufe wurden in der Regel mit Landesmitteln 
gefördert; seit Ende 2023 über das Förderprogramm 
„Zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseiti-
gung in Nordrhein-Westfalen“ (ZunA NRW). Neben 
dem Ausbau von Kläranlagen zur Mikroschadstoffre-
duzierung unterstützt NRW auch die Forschung und 
Weiterentwicklung von Technologien zur Mikroschad-
stoffreduzierung. 

Als großes Förderungsprojekt wurde Anfang April 
2025 in Dortmund-Deusen die erste 4. Reinigungs-
stufe an der Emscher offiziell in Betrieb genommen. 
Die Pulveraktivkohledosierung mit nachgeschalteter 
Tuchfiltration ist derzeit die weltweit größte ihrer Art 
und mit einer Ausbaugröße von rund 700.000 Ein-
wohnerwerten die größte 4. Reinigungsstufe in NRW 
(der Einwohnerwert für Kläranlagen umfasst Einträge 
aus Privathaushalten sowie Industrie und Gewerbe). 
Sie ist mit mehr als 30 Millionen Euro Landesmitteln 
gefördert worden.

Einweihung der 4. Reinigungsstufe in der Käranlage Dortmund-Deusen

https://mikroschadstoffe.nrw.de/
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für PFAS festgelegt. Im Oberflächengewässermonitoring 
existieren derzeit Umweltqualitätsnormen für Perfluoroc-
tansulfonsäure (PFOA, eine chemische Verbindung aus der 
Gruppe der PFAS) im Wasser und in Fischen.

Box  

26 10-PUNKTE-ARBEITSPLAN „HOCHWASSERSCHUTZ IN ZEITEN DES 
KLIMAWANDELS“
Im Jahr 2022 wurde eine Analyse und Bewertung 
der Flutkatastrophe 2021 angestoßen, um die 
richtigen Schlüsse für ein klimaresilientes Hoch-
wasserrisikomanagement zu ziehen. In der Folge 
wurde der 10-Punkte-Arbeitsplan „Hochwasser-
schutz in Zeiten des Klimawandels“ aufgestellt 
|ì www.umwelt2024.nrw.de/110�. Er stellt die Grundlage 
für die schwerpunktmäßigen Aufgaben der kom-
menden Jahre im Bereich des Hochwasserrisikoma-
nagements dar, die für eine Anpassung an die Aus-
wirkungen des Klimawandels erforderlich sind. Die 
Tätigkeiten im Rahmen des 10-Punkte-Arbeitsplans 
unterstützen zudem die Schritte zur Erfüllung der 
EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 2007/ 
60/EG. Der Arbeitsplan wird fortlaufend an neue 
Erkenntnisse angepasst. Die Umsetzung erfolgt nach 
einer risikobasierten Vorgehensweise, mit dem Ziel, 
schnellstmögliche Verbesserungen im Hinblick auf 
ein zukünftiges Hochwasserereignis zu erzielen. Die 
aktuellen Schwerpunkte liegen in der Hochwasserin-
formation und -vorhersage im Hochwasserfall, dem 
Hochwasserinformations- und -meldedienst, dem 
Hochwasserschutz vor Ort, vor allem der Sanierung 
von Hochwasserschutzanlagen sowie der Talsper-
rensicherheit und dem Talsperrenmanagement. Die 

Umsetzung des Arbeitsplans wird durch eine eigens 
eingerichtete interdisziplinäre Hochwasserkommis-
sion begleitet.

Hochwasserpumpwerk am Rhein im Landkreis 
Rodenkirchen, Köln 

VON DER GRUNDWASSER­
VERFÜGBARKEIT BIS ZUM HOCH­
WASSERSCHUTZ

Mit Ausnahme von 2021 waren die Jahre 2018 bis 2022 
durch langanhaltende Dürre geprägt. Gewässer fielen tro-
cken, viele Talsperren waren sehr gering gefüllt. Im Okto-
ber 2018 wurden an mehr als 20 % der hiesigen Messstel-
len historische Tiefststände registriert. Das hatte neben 
wirtschaftlichen Schäden auch gravierende Auswirkungen 
auf die aquatischen Ökosysteme. Von der Dürre hat sich 
der Boden bis 1,8 Meter Tiefe in großen Landesteilen erst 
im Jahr 2023 erholt |ì www.umwelt2024.nrw.de/111�. Die Grund-
wasserneubildung ist tendenziell rückläufig. Auch ist künf-
tig häufiger mit Niedrigwasser und Wassermangelsitua

tionen beziehungsweise Trockenheit und Dürren zu 
rechnen | Seite 31�. Vorausschauendes Handeln und eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wasservorräte sind da
her ebenso notwendig wie Strategien für eine klimaange-
passte Wassernutzung und der naturnahe Umbau hin zu 
klimaresilienten Gewässern.

Die Pendants zu Niedrigwasser, Trockenheit und Dürre sind 
Hochwasser, Stark- und Dauerregen sowie Nässe. Bereits 
ab dem Jahr 2000 wurden aufbauend auf das Hochwas-
serschutzkonzept des Landes zahlreiche Hochwasser
aktionspläne erarbeitet, Deiche erhöht und verstärkt, der 
Wasserrückhalt in der Fläche sowie die Gefahrenabwehr 
verbessert. Zudem wurde bei der Umsetzung der EU-
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 2007/60/EG für 
mehrere hundert Gewässer auf insgesamt rund 5.900 Kilo-
metern ein signifikantes Hochwasserrisiko festgestellt. 
Auch wurden Hochwasserrisikomanagementpläne für die 
Anteile an den Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems 
und Maas aufgestellt |ì www.umwelt2024.nrw.de/112�. Daneben 
gibt das Land schon länger Hilfestellungen und Grund-
lagen für Konzepte zum Starkregenrisikomanagement 
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|ì www.umwelt2024.nrw.de/113�. Starkregenereignisse treten 
lokal begrenzt mit einer hohen Niederschlagsmenge und 
-intensität auf, einhergehend mit einem nur schwer zu kal-
kulierenden Überschwemmungsrisiko | Abbildung 11�.

Besonders einschneidend war die Flutkatastrophe in 
West- und Mitteleuropa im Sommer 2021, bei der allein in 
Nordrhein-Westfalen 49 Menschen starben. Ursache war 
das Tiefdruckgebiet Bernd mit anhaltendem, großflächi-
gem Niederschlag von mehr als 100 mm pro Tag sowie 
Starkniederschlägen. An einigen Messstationen wurden 
sogar mehr als 150 mm Niederschlag pro Tag registriert 
| Abbildung 38�. Tiefdruckgebiet Bernd ließ viele Neben-
flüsse des Rheins sowie deren Nebenflüsse und -bäche im 
südlichen Landesteil über die Ufer treten und führte vie-
lerorts zu einem extremen Hochwasser. Die materiellen 
Schäden an Gebäuden und Infrastruktur durch die Sturz-
fluten und Überschwemmungen gehen in die Milliarden 
Euro. Im Nachgang zu der Flutkatastrophe 2021 wird das 
Hochwasserrisikomanagement in Nordrhein-Westfalen auf 
der Grundlage eines 10-Punkte-Arbeitsplans gestärkt, der 
wesentliche Maßnahmen zur Anpassung des Hochwasser-
schutzes an den Klimawandel aufzeigt | Box 26�.

Das letzte große Hochwasser in Nordrhein-Westfalen 
verlief zum Jahreswechsel 2023/2024 vergleichsweise 
glimpflich, nicht zuletzt dank zahlreicher Maßnahmen 
der Deichverteidigung und des Einsatzes von mobilem 
Hochwasserschutz |ì www.umwelt2024.nrw.de/114�. Flächende-
ckende Niederschläge mit über 100 mm trafen von Mitte 
Dezember 2023 bis in den Januar 2024 hinein auf bereits 
gesättigte Böden und führten in der Folge in 13 von 17 
Flusseinzugsgebieten zu Hochwasser, insbesondere im 
Einzugsgebiet der Ems, Niers und Schwalm, der Lippe sowie 
der Weser. An 8 der insgesamt 123 Hochwassermeldepe-
gel wurde der höchste Informationswert 3 überschritten 
(bebaute Gebiete können in größerem Umfang überflutet 
werden, Einsatz von Feuerwehr und Katastrophenschutz 
in großem Umfang möglich), an weiteren 29 Messstellen 
der Informationswert 2 (Gefahr der Überflutung einzelner 
bebauter Grundstücke oder Keller, Sperrung überörtlicher 
Verkehrsverbindungen, vereinzelter Einsatz von Feuerwehr 
und Katastrophenschutz möglich) und an 45 Messstellen 
der Informationswert 1 (gegebenenfalls Ausuferung des 
Gewässers, land- und forstwirtschaftliche Flächen kön-
nen überflutet werden, leichte Verkehrsbehinderungen auf 
Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen sind möglich).

Abbildung 38 Hochwasser-Ganglinie am Pegel Bliesheim an der Erft zur Zeit der Flutkatastrophe 2021
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Die extremen Niederschläge vom 13. bis 15. Juli 2021 führten an etwa 40 % der Hochwasserpegel Nordrhein-Westfalens zu einer 
Überschreitung der mit der höchsten Informationsstufe verknüpften Pegelstände in teils nie dagewesener Höhe. Zum Beispiel 
lag am Pegel Bliesheim an der Erft, einem linksrheinischen Nebenfluss, der höchste jemals gemessene Wasserstand vor der 
Hochwasserkatastrophe 2021 bei 2,47 m. Am 15. Juli 2021 wurde dieser Wert mit dem Rekordpegel von 4,11 m um 1,64 m über-
troffen. Ferner ist an dem Plateau in der Ganglinie zu Beginn des 15. Juli das Fluten und Volllaufen der 5 Kilometer flussabwärts 
liegenden Kiesgrube in Erftstadt-Blessem zu erkennen.
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Der Schwarzstorch ist als Brutvogel in Nordrhein-Westfalen seit längerem wieder 
heimisch, ist aber sehr störungsempfindlich
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IM OBEREN HOCHRISIKOBEREICH: 
PLANETARE GRENZE „VERÄNDERUNG 
IN DER INTEGRITÄT DER BIOSPHÄRE“

Die erdgeschichtlich gesehen kurze Zeitspanne der letzten 
12.000 Jahre brachte mit der Domestizierung von Pflanzen 
und Tieren sowie der Entwicklung der Landwirtschaft, der 
industriellen Revolution und der Bevölkerungsexplosion 
von etwa 2 Millionen auf 8,2 Milliarden Menschen radikale 
Folgen für die Umwelt. So sind zum Beispiel nach Green-
spoon et al. (2023) in der wissenschaftlichen Fachzeit-
schrift „PNAS“ die Relationen der Säugetiere zueinander 
völlig auf den Kopf gestellt worden: Mittlerweile macht das 
Gewicht (Biomasse) aller wildlebenden Landsäugetiere 
zusammen nur noch etwa 20 Millionen Tonnen (20 Mega-
tonnen) aus, während die Menschheit mit etwa 390 Mega-
tonnen das 20-fache und deren Haus- und Nutztiere mit 
etwa 630 Megatonnen etwa das 30-fache auf die Waage 
bringen | Abbildung 39�. Allein unsere Haushunde liegen mit 
etwa 20 Megatonnen Biomasse gleichauf mit der aller wild-

lebenden Landsäugetiere. Die Biomasse der Hausschweine 
wird mit 40 Megatonnen auf das Doppelte taxiert, die für 
das Hausrind, die domestizierte Form des ausgerotteten 
eurasischen Auerochsen, auf 420 Megatonnen.

Abbildung 39� Gewichts- beziehungsweise Biomasseanteile verschiedener Säugetiergruppen auf der Erde

Abgebildet ist – aus lizenzrechtlichen Gründen in Englisch – das Gesamtgewicht beziehungsweise die Biomasse der Säugetiere auf 
der Welt (engl. earth’s mammals by total biomass) nach Greenspoon et al. (2023) in Megatonnen (Mt). Es dominieren der Mensch 
(engl. humans) mit rund 390 Millionen Tonnen und seine Haus- und Nutztiere, also domestizierte (engl. domesticated) Säugetiere 
wie Hausrinder (engl. cattle) und Haushunde, mit rund 630 Millionen Tonnen. Wildlebende Landsäugetiere (engl. wild terrestrial 
mammals) wie Hirsche und Elefanten (engl. elephants) machen zusammen nur noch etwa 20 Millionen Tonnen aus. Meeressäuger 
(engl. marine mammals) wie Bartenwale (engl. baleen whales) und Robben werden auf etwa 40 Millionen Tonnen veranschlagt. 
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Radikale Folgen bildet auch das Konzept der Planetaren 
Grenzen | Seite 16� für die „Veränderung der Integrität der 
Biosphäre“ ab, die es anhand der „genetischen Vielfalt“ 
und der „funktionalen Integrität“ beschreibt:

Die genetische Vielfalt ist essenziell, weil unterschied-
lichste Erbinformationen dafür sorgen, dass sich Lebewe-
sen an die immerwährenden Veränderungen auf der Erde 
anpassen können. Auch der Mensch verdankt ihr seine 
Existenz und ist auf die Leistungen einer vielfältigen Natur 
angewiesen, nicht zuletzt in der Land- und Forstwirtschaft 
sowie in der Medizin. Als Kontrollvariable für die Verände-
rungen an der genetischen Vielfalt dient die Aussterberate. 
Die Aussterberate, die mit dem Erhalt der genetischen 
Vielfalt für die Biosphäre als vereinbar gilt, wird mit weni-
ger als 10 Extinktionen (Aussterben) pro eine Million Arten 
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und Jahr veranschlagt. Insgesamt gibt es ungefähr 8 Mil-
lionen Pflanzen- und Tierarten auf der Welt. Im Holozän 
vor der Industrialisierung lag die Aussterberate bei etwa 
einer Extinktion pro eine Million Arten und Jahr. So starb 
etwa der letzte eurasische Auerochse im Jahr 1627. Derzeit 
liegen wir mit mehr als 100 Extinktionen pro eine Million 
Arten und Jahr über dem 10-fachen der Planetaren Grenze. 
Mehr als 10 % der genetischen Vielfalt von Pflanzen und 
Tieren dürfte allein in den letzten 150 Jahren für immer 
verloren gegangen sein. 

Die „funktionale Integrität“ des Konzepts bildet die Funk-
tionsfähigkeit der Biosphäre ab, das heißt die Intaktheit 
aller Lebensräume sowie deren Lebensgemeinschaften 
aus Pflanzen und Tieren. Dafür bedient man sich des Indi-
kators Human Appropriation of Net Primary Production 
(HANPP). Er ist ein Maß für den Anteil, den sich die 
Menschheit von der Nettoprimärproduktion aneignet. 
Die Nettoprimärproduktion wiederum repräsentiert die 
Biomasse, die von den Pflanzen durch die Photosynthese 
gewonnen wird – die wichtigste Energiequelle für Mensch 
und Tier. Als Planetare Grenze für den HANPP gelten weni-
ger als 10 % der vorindustriellen Nettoprimärproduktion 
(so dass 90 % der Nettoprimärproduktion der Biosphäre 
zugutekommen). Für das vorindustrielle Holozän wurde ein 
HANPP von etwa 1,9 % der Nettoprimärproduktion errech-
net. Für die Gegenwart ist ein HANPP von 30 % ermittelt 
worden, das 3-fache der Planetaren Grenze. Das ist eine 
Folge der Übernutzung der Nettoprimärproduktion, haupt-
sächlich durch die Ernte in der Land- | Seite 110� und Forst-
wirtschaft, | Seite 104� für die Menschen und deren Haus- 
und Nutztiere.

Im Jahr 2021 schätzte das Potsdam Institut für Klimafol-
genforschung den Anteil Nordrhein-Westfalens an der Ver-
änderung der Funktionsfähigkeit der Biosphäre ab |ì www.

umwelt2024.nrw.de/115�. Über den Biodiversity Intactness Index 
kam es zu dem Schluss, dass der entsprechende Grenzwert 
um das 2,4-fache überschritten wurde. Import und Export 
wurden dabei außer Acht gelassen. So blieb beispielsweise 
der nordrhein-westfälische Anteil an dem Biodiversitäts-
verlust durch die Brandrodung von tropischem Regenwald 
für den Ölpalmenanbau sowie die hiesige Produktion und 
Konsumation von Palmölprodukten unberücksichtigt.

Bei der Veränderung der Planetaren Grenze „Integrität der 
Biosphäre“ befinden wir uns demnach im oberen Hochrisi-
kobereich – weit jenseits des sicheren Handlungsraums für 
die Menschheit | Abbildung 04�. Das ist umso besorgniser-
regender, als sie mit den anderen 5 Prozessen, bei denen 
die Planetaren Grenzen auch überschritten sind, nämlich 
Klimawandel | Seite 25�, Überladung mit neuartigen Stoffen 
| Seite 47� sowie Veränderungen in den biogeochemischen 
Kreisläufen | Seite 83�, den Süßwassersystemen | Seite 79� 
und der Landnutzung | Seite 73� in Wechselwirkung ist.

WENIGER WIRD MEHR? NEUE ROTE 
LISTEN, ARTENVIELFALT UND 
LANDSCHAFTSQUALITÄT

Dem letzten globalen Assessment der Biologischen Vielfalt 
und der Ökosystemleistungen des Weltbiodiversitätsrats 
IPBES aus dem Jahr 2019 ist zu entnehmen, dass sich der 
Zustand der Biodiversität dramatisch verschlechtert hat 
und etwa eine Million Arten auf unserem Planeten zurzeit 
vom Aussterben bedroht sind. Eine im November 2023 
veröffentlichte große Studie eines internationalen For-
schungsteams, das die Roten Listen Europas und neueste 
Daten analysierte, folgerte anhand von Extrapolationen, 
dass sogar etwa 2 Millionen Arten auf der Erde vom Aus-
sterben bedroht sind.

Ende 2023 stellte die Weltnaturschutzunion IUCN die 
aktuelle Rote Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
vor, ein weiteres Zeugnis für den Zustand unseres Plane-
ten: 28 % der erfassten Arten sind so dezimiert, dass sie 
vom Aussterben bedroht sind. Darunter fallen unter ande-
rem etwa 70 % der Palmfarne, 41 % der Amphibien, 37 % 
der Haie und Rochen, 36 % der Korallen, 34 % der Nadel-
bäume, 28 % der Krebstiere, 26 % der Säugetiere, 25 % 
der Süßwasserfische, 21 % der Reptilien, 16 % der Insekten 
und 12 % der Vögel.

In Nordrhein-Westfalen sind mehr als 43.000 verschie-
dene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten heimisch – mehr als die 
Hälfte aller in Deutschland vorkommenden Arten. Diese 
Artenvielfalt ist das Ergebnis von 2  großen, sehr unter-
schiedlichen Naturräumen: dem atlantisch geprägten Tief
land und dem kontinental geprägten Bergland mit einer 
Vielzahl teils naturnaher, teils intensiv genutzter Lebens-
räume. Die Erhaltung der Biodiversität ist Kernaufgabe des 
Naturschutzes.

Ein Gradmesser für die Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen 
ist der Umweltindikator Gefährdete Arten | Abbildung 40�. 
Er basiert auf den Roten Listen der gefährdeten Pflanzen, 
Pilze und Tiere des Landes, die nach den Gesamtfassun-
gen 1979, 1986, 1999 und 2011 fortan als Einzelwerke seit 
dem Jahr 2021 herausgegeben und sukzessive veröffent-
licht werden |ì www.umwelt2024.nrw.de/116�. Im aktuellen Erhe-
bungszyklus des Indikators sind bislang die Artengruppen 
Farn- und Blütenpflanzen, Armleuchteralgen, Rotalgen und 
Braunalgen, Brutvögel, Fische und Rundmäuler | Seite 80�, 
Schmetterlinge, Laufkäfer, Steinfliegen, Eintagsfliegen so
wie Köcherfliegen abgeschlossen, weitere werden in Kürze 
folgen. Demnach fiel der Anteil der Rote-Liste-Arten im 
Jahr 2024 mit 44,4 % (vorläufiger Wert) deutlich höher und 
besorgniserregender aus als noch bei der Ersterhebung 
1979 mit 37,9 %. Er fiel aber auch etwas geringer aus als bei 
der Vorerhebung 2011 mit 46,3 %. Als ausgestorben oder 
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verschollen gelten derzeit 8,3 % der 3.672 für den Indikator 
beobachteten Arten. Als vom Aussterben bedroht, so dass 
sie in absehbarer Zeit ausstürben, wenn die Gefährdungs-
ursachen fortbestehen, gelten 8,0 %. Stark gefährdet sind 
11,6 % der Arten und gefährdet sind 13,8 %. 

Um die prominente Artengruppe der Brutvögel zu beleuch-
ten: Die 7. Fassung der Roten Liste der Brutvögel in Nord-
rhein-Westfalen wurde im Jahr 2023 veröffentlicht |ì www.

umwelt2024.nrw.de/117�. Sie betrachtet für den Zeitraum 2011 
bis 2016 die etablierten einheimischen Arten, 190 an der 
Zahl, von denen hier derzeit nur noch 166 regelmäßig brü-
ten. 100 Arten sind in einer der Gefährdungskategorien 
vertreten, mehr als die Hälfte der etablierten Brutvogel-
arten des Landes (gegenüber der 6. Fassung aus 2016 
ist die Zahl um 7 gestiegen): 24 Arten sind hierzulande 
ausgestorben oder verschollen, darunter beispielsweise 
das Birkhuhn, die Haubenlerche, die Rohrdommel und die 
Zwergseeschwalbe. 23 Arten sind vom Aussterben bedroht, 
16 stark gefährdet und 24 gefährdet. Die Bilanz der neuen 
Roten Liste fällt nicht gut aus, da bei vielen Arten keine 
Trendumkehr zu erkennen ist. Insbesondere die Agrar-
landschaft (Offenland) und Sonderstandorte (Moore und 

Heiden) weisen hohe Anteile gefährdeter Brutvögel auf. Für 
Arten wie Turteltaube, Uferschnepfe, Bekassine, Kiebitz 
und Rebhuhn hat sich die Lage weiter verschlechtert, wäh-
rend Arten der Wälder und Siedlungen Zu- und Abnahmen 
verzeichneten. Bei Brutvogelarten, die den Gewässern als 
Haupthabitat zuzuordnen sind, konnte eine Zunahme oder 
zumindest eine Stagnation der Bestände beobachtet wer-
den. Trotz allem sind auch letztere mit vielen Vertretern 
wie Krickente, Großem Brachvogel, Trauerseeschwalbe 
und Uferschwalbe gelistet. Die bisherigen Anstrengungen 
waren nicht ausreichend, um den Gefährdungen unserer 
Brutvögel entgegenzuwirken. Es sind verstärkte Bemü-
hungen im Natur- und im Artenschutz notwendig, beson-
ders in der Agrarlandschaft, um den Artenverlust und die 
Bestandsrückgänge aufzuhalten. 

Abbildung 40� Umweltindikator Gefährdete Arten
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Der Indikator basiert auf den Roten Listen der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein-Westfalen. Er zeigt den Anteil 
der Rote-Liste-Arten an der Gesamtzahl der bewerteten Arten nach Gefährdungskategorien. Einbezogen sind jene Arten, die in 
allen 5 Erhebungen bewertet wurden, und die Arten, die mindestens 3-mal in Folge bewertet wurden. Der vorläufige Anteil der 
Rote-Liste-Arten fiel im Jahr 2024 mit 44,4 % deutlich höher aus als bei der Ersterhebung 1979 mit 37,9 %, aber etwas geringer 
als 2011 mit 46,3 %. Als ausgestorben oder verschollen gelten derzeit 8,3 % der beobachteten Arten. Ein Trend lässt sich aus den 
5 Erhebungen noch nicht ableiten. Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Rote-Liste-Arten bis zum Jahr 2030 auf 40 % 
zu senken. 

|ì www.umwelt2024.nrw.de/118

Ein weiterer Gradmesser für das Naturerbe und den Natur-
schutz ist der Indikator Artenvielfalt und Landschaftsqua-
lität | Abbildung 41�. Er wurde kürzlich für Nordrhein-West
falen an die überarbeitete Methodik des Bundes angepasst 
und mit neuen Zielen hinterlegt. Letztere wurden ermit-
telt auf Grundlage von Landschaftsszenarien mit einer 
nachhaltigen Landnutzung, abgeleitet unter anderem aus 

https://www.umwelt2024.nrw.de/118
https://www.umwelt2024.nrw.de/117
https://www.umwelt2024.nrw.de/117
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der EU-Biodiversitätsstrategie, dem Bundes- und Lan-
desnaturschutzgesetz sowie der Biodiversitätsstrategie 
| Box 27� und dem Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalens. 
Der Indikator stützt sich auf die Bestandsentwicklung von 
43 Brutvogelarten, die repräsentativ sind für den Zustand 
der Hauptlebensraumtypen des Landes. Darunter sind 
Arten wie Feldlerche und Star für das Agrarland, Kleiber 
und Schwarzspecht für den Wald, Hausrotschwanz und 
Rauchschwalbe für die Siedlungen sowie Haubentaucher 
und Teichrohrsänger für die Gewässer. Mit einem Gesamt-
wert von 70 % für das Jahr 2022 ist die Artenvielfalt und 
Landschaftsqualität weit entfernt von dem Zustand, der 
dem Zielwert von 100 % für das Jahr 2030 entspricht, 
zumal ein fallender Trend über die letzten 10 Jahre zu 
verzeichnen ist. Das gilt auch für alle 4 Hauptlebens-
raumtypen. In der Agrarlandschaft finden zwar lokal und 
regional erfolgreich wirkende Maßnahmen wie Arten-
hilfsprogramme (beispielsweise für den Feldhamster), 
Vertragsnaturschutz | Box 29�, Agrarumweltmaßnahmen 
und ökologischer Landbau | Seite 114� statt. Deren Umfang 
ist aber bislang zu gering für eine Trendumkehr. Vorherr-
schend ist vielmehr eine intensive Bodenbearbeitung, der 

konventionelle Einsatz von Pflanzenschutz- und Dünge-
mitteln | Seite 67� | Seite 111� und ein relativ geringer Anteil 
an extensiv genutztem Grün- und Ackerland. In den Wäl-
dern wirken Maßnahmen wie der Waldumbau zu struktur-
reicheren Laub- und Mischwäldern partiell bereits positiv, 
für eine Trendwende reicht das indes noch nicht. Auch die 
Wiederbewaldung ehemals meist mit Fichten bestandener 
Kalamitätsflächen bietet Chancen für naturnähere Wäl-
der | Seite 108�. In den Siedlungen nimmt die Artenvielfalt 
besonders rund um Höfe und in den Dörfern ab. Günstig 
wird sich hier aber die seit Januar 2024 gültige Novelle der 
Landesbauordnung auswirken, nach der Schotterungen 
zur Gestaltung von Grünflächen („Schottergärten“) sowie 
Kunstrasen nicht mehr zulässig sind |ì www.umwelt2024.

nrw.de/120�. Um die Artenvielfalt und Landschaftsqualität 
bei  den oft durch Strukturdefizite, hohe Nährstoffein-
träge  | Abbildung 35�, Dürre und störende Freizeitaktivitäten 
beeinträchtigten Gewässer zu verbessern, ist unter ande-
rem die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur 
ökologischen Entwicklung von Fließ- und Stillgewässern 
notwendig.

Abbildung 41� Umweltindikator Artenvielfalt und Landschaftsqualität
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Der im Jahr 2024 grundlegend überarbeitete Indikator zeigt anhand der Bestandsentwicklung von 43 repräsentativen Brutvo-
gelarten, wie sich die Artenvielfalt und Landschaftsqualität in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Der Gesamtwert liegt mit 70 % 
noch weit von dem für 2030 festgelegten Zielwert entfernt. Sein Trend ist über die letzten 10 Jahre ebenso negativ wie für alle 
4 Hauptlebensraumtypen: Für das knapp die Hälfte der Landesfläche ausmachende Agrarland (Gewichtungsfaktor 0,46) fiel 
der Zielerreichungsgrad auf 67 %, für den Wald (Gewichtungsfaktor 0,24) auf 74 %, für die Siedlung (Gewichtungsfaktor 0,22) 
ebenfalls auf 74 % und für die Gewässer (Gewichtungsfaktor 0,08) auf 65 %. Ziel der Landesregierung ist es, bis zum Jahr 2030 
den anhand von Szenarien einer nachhaltig genutzten Landschaft abgeleiteten Zustand von 100 % zu erreichen.

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/119

https://www.umwelt2024.nrw.de/120
https://www.umwelt2024.nrw.de/120
https://www.umwelt2024.nrw.de/119
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Box  

27 BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE 
NORDRHEIN-WESTFALEN

Die Biodiversitätsstrategie aus dem Jahr 2015 
ist die fachliche Grundlage für Projekte und 
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes im 
Land |ì www.umwelt2024.nrw.de/121�. Sie trägt zur 
Umsetzung der Nationalen Strategie zur Bio-
logischen Vielfalt aus dem Jahr 2007 sowie 
zur Erreichung der internationalen und euro-
päischen Biodiversitätsziele bei. Die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt ist eine große Aufgabe 
für den Staat und das Gemeinwesen. Wir alle 
sind aufgerufen, einen Teil zur Bewahrung der 
Schöpfung beizutragen. Die neue Nationale 
Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030, auf 
deren Grundlage die Landesstrategie fortge-
schrieben wird, wurde im Dezember 2024 vom 
Bundeskabinett verabschiedet.

Der Feldhamster hat nur noch mit einem Zucht
programm eine Chance in Nordrhein-Westfalen

ZURÜCKKEHRENDE ARTEN UND 
NEOBIOTA

Seit geraumer Zeit kehren Tierarten nach Nordrhein-West-
falen zurück, die in der Vergangenheit als ausgestorben 
galten. Dazu gehören prominente Beispiele wie die nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützten Arten 
Luchs, Fischotter, Biber, Wolf, Seeadler, Schwarzstorch 
und schon vor längerer Zeit der Uhu.

Unter diesen Arten nimmt das Raubtier Wolf sicherlich eine 
besondere Stellung ein, da sich die Weidetierhaltung an 
dessen Anwesenheit anpassen muss. In den letzten rund 
200 Jahren hatte die Weidetierhaltung ohne den Wolf wirt-

schaften können. Im Jahr 2009 gab es dann Hinweise auf 
einzelne durchziehende Wölfe. 2018 gelang erstmals seit 
1835 der Nachweis eines standorttreuen Wolfs am unteren 
Niederrhein im Kreis Wesel. 2020 wurde hierzulande erst-
mals wieder ein Wolfsrudel, das heißt ein Paar mit Welpen, 
dokumentiert. Für standorttreue Wölfe hat das Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr folgende Förderge-
biete für den Schutz von Weidetieren eingerichtet: West
liches Münsterland, Eifel-Hohes Venn, Dümmer-Geest-
Niederung, Märkisches Sauerland, Oberbergisches Land, 
Senne-Eggegebirge, Stegskopf und Oberer Arnsberger 
Wald (insgesamt rund 50 % der Landesfläche). Im Moni-
toringjahr 2024 weist Nordrhein-Westfalen mit 4 Rudeln 
(Schermbeck, Leuscheid, Ebbegebirge und Nationalpark 
Eifel) und 3 territorialen Einzeltieren (Rureifel, Oberer 
Arnsberger Wald und Senne) nur wenige Prozent des bun-
desweiten Wolfsbestands (209 Rudel, 46 Paare, 19 terri-
toriale Einzeltiere) auf. Damit zählt Nordrhein-Westfalen 
nicht zu den sogenannten Wolfsländern wie zum Beispiel 
Niedersachsen, Sachsen oder Brandenburg. Der Wolfsbe-
stand wächst in Nordrhein-Westfalen nach wie vor, bis jetzt 
jedoch keineswegs exponentiell. Zur Minderung von wirt-
schaftlichen Belastungen, die durch den Wolf verursacht 
wurden, gewährt das Land nach der Förderrichtlinie Wolf 
Billigkeitsleistungen und fördert präventive Herdenschutz-
maßnahmen. Haus- und Nutztierverluste durch Wolfs-
übergriffe werden in der Regel ersetzt, Investitionskosten 
für Herdenschutzmaßnahmen wie Elektrozäune werden 
zu 100 % vom Land übernommen. Aktuelle Informationen 
rund um das Thema stehen unter |ì www.wolf.nrw.de�.

Im Gegensatz zu den Arten, die sich ihren Lebensraum 
auf natürliche Weise wieder zurückerobern, können die 
durch menschlichen Einfluss zu uns gekommenen Arten 
(Neobiota) die biologische Vielfalt erheblich schädigen. 
Zur Einordnung: Von rund 100 vom Menschen einge-
schleppten Arten etablieren sich bei uns im Mittel 10 Arten 
dauerhaft, davon kann wiederum im Mittel eine Art invasiv 
werden. Invasiv sind die Neozoen, die dauerhafte Schäden 
in den Lebensgemeinschaften (Biozönosen) hervorru-
fen. Es geht also um 1 % der Neozoen (Tiere), Neophyten 
(Pflanzen) oder Neomyxomyceten (Pilze), die besonders 
problematisch sind. Beispiele für invasive Neobiota sind 
die Uferbauwerke schädigende Nutria, die die Fischfauna 
massiv beeinträchtigende Schwarzmundgrundel oder die 
bei Hautkontakt heftige phototoxische Reaktionen hervor-
rufende Herkulesstaude. Deren Bekämpfung wird durch 
eine eigene EU-Verordnung geregelt und ist Aufgabe der 
Kreise und kreisfreien Städte. Im Neobiota-Portal Nord-
rhein-Westfalen |ì www.umwelt2024.nrw.de/122� ist eine ent-
sprechende Artenliste mit Fundortdaten und Empfehlun-
gen zu Maßnahmen veröffentlicht. Aufgeführt sind auch 
vergleichsweise harmlose Arten wie der Halsbandsittich, 
der Bestände aus Gefangenschaftsflüchtlingen aufbauen 
konnte.

https://www.wolf.nrw.de
https://www.umwelt2024.nrw.de/122
https://www.umwelt2024.nrw.de/121
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Abbildung 42� Zerschneidung der Landschaft und unzerschnittene verkehrsarme Räume in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021

  Flächennutzungen mit zerschneidender Wirkung 
und UZVR < 1 km2

 ≥ 1 bis < 5 km2

 ≥ 5 bis < 10 km2

 ≥ 10 bis < 50 km2

 ≥ 50 bis < 100 km2

 ≥ 100 km2

Innerhalb Nordrhein-Westfalens gibt es nur 7 unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR), die größer als 100 Quadratkilome-
ter und damit besonders wertvoll für die Biodiversität sind: einen in der Senne zwischen Detmold und Paderborn, einen im Kreis 
Höxter, einen nördlich von Brilon, einen im Arnsberger Wald, 2 im Rothaargebirge, einen in der Eifel. Durchschnittlich sind sie 
149 Quadratkilometer groß und zu 66 % mit Wald, zu 15 % mit Grünland, zu 11 % mit Ackerland und zu 5 % mit Gehölz bedeckt. 
Daneben gibt es unter anderem 38 unzerschnittene verkehrsarme Räume, die zwischen 50 und 100 Quadratkilometer, und 577, 
die zwischen 10 und 50 Quadratkilometer groß sind.
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ARTEN-AREAL-BEZIEHUNG UND 
UNZERSCHNITTENE VERKEHRSARME 
RÄUME

Je größer die Fläche, desto mehr Arten sind darauf zu 
finden. Und je verinselter und fragmentierter die Lebens-
räume, desto geringer ist ihre Biodiversität. Das besagt 
sinngemäß die Arten-Areal-Beziehung, eine fundamentale 
ökologische Regel, deren Grundlagen bereits im 18. Jahr-
hundert beschrieben wurden. Deshalb hat der Erhalt von 
Schutzgebieten, von Biotopverbünden und von unzer-
schnittenen verkehrsarmen Räumen so große Relevanz für 
die Biodiversität. Ausgedehnte unzerschnittene Lebens-
räume sind für Arten mit hohem Raumbedarf und gro-

ßem Aktionsradius, wie es zum Beispiel die Wildkatze ist, 
unabdingbar. Sie sind eine wesentliche Voraussetzung 
für den Austausch von Genen und das Überleben von 
Populationen. Häufig frequentierte Verkehrsinfrastruktur 
lässt jedoch die direkte Sterblichkeit von Tieren stark stei-
gen und macht den Genaustausch zwischen Populationen 
und das Überleben nicht selten unmöglich. Fortschreiten-
der Landnutzungswandel beziehungsweise Flächenver-
brauch | Abbildung 31� und einhergehende Zerschneidungen 
gefährden zunehmend die Existenz von Tier- und Pflanze-
narten und konterkarieren den Artenschutz. Auch für das 
Naturerleben und die Erholung der Menschen ist es wich-
tig, großflächig unzerschnittene Räume zu erhalten, die 
verkehrs- und lärmarm sind. Eine Neuberechnung ergab, 
dass es innerhalb von Nordrhein-Westfalen gerade einmal 
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7 unzerschnittene verkehrsarme Räume gibt, die größer als 
100 Quadratkilometer sind | Abbildung 42� |ì www.umwelt2024.

nrw.de/123�. Schon allein diese Tatsache übt einen enormen 
Druck auf die heimische Artenvielfalt aus. Unzerschnit-
tene verkehrsarme Räume sind definiert als Flächen, die 
nicht durch Straßen mit einer Verkehrsstärke von mehr als 
1.000 Fahrzeugen pro Tag sowie Bahnstrecken, Ortslagen, 
Industrie- und Gewerbegebiete, Flughäfen und Kanäle ab 
einer bestimmten Bedeutung zerschnitten sind. 

Abbildung 43� Umweltindikator Naturschutzflächen

Anteil an der Landes�äche in Prozent
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Die Naturschutzflächen, bestehend aus dem Nationalpark Eifel und rund 3.300 Naturschutzgebieten, stehen unter strengem 
Schutz. Sie machen im Jahr 2023 etwa 8,9 % der Landesfläche aus. Die Zuwächse in den 2000er Jahren sind vor allem der 
Umsetzung der FFH-Richtlinie zu verdanken, viele FFH-Gebiete sind nämlich zugleich Naturschutzgebiete. Ziel der Biodiversitäts-
strategie Nordrhein-Westfalens und Forderung des Landesnaturschutzgesetzes ist es, den Biotopverbund auf 15 % der Landes-
fläche auszuweiten, was die Ausweisung weiterer Naturschutzgebiete erwarten lässt.

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/124

ENTWICKLUNG UND ZUSTAND 
VON GEBIETEN MIT UND OHNE 
SCHUTZSTATUS

In ganz Nordrhein-Westfalen sind Lebensräume zu erhal-
ten und zu entwickeln, die aufgrund ihrer Größe und Struk-
tur geeignet sind, zum Erhalt der Artenvielfalt, der Lebens-
gemeinschaften und der landschaftstypischen Biotope 
beizutragen. Ein Instrument dafür ist die gesetzlich gesi-
cherte Fläche des landesweiten Biotopverbunds, die sich 
aktuell auf etwa 11,9 % der Landesfläche erstreckt. Sie 
wird insbesondere gebildet aus den Naturschutzgebieten 
inklusive dem Nationalpark Eifel | Abbildung 43�, den Fauna-

Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) und den nach 
EU-Recht ausgewiesenen Vogelschutzgebieten | Box 28�. 
Allerdings sind die meisten dieser Gebiete nicht frei von 
Nutzungen durch die Land- und Forstwirtschaft, durch Frei-
zeit, Erholung, Tourismus und Verkehr. Daneben wurden 
in Nordrhein-Westfalen auf Grundlage der „Prager Erklä-
rung“ rund 100 Wildnisentwicklungsgebiete auf insgesamt 
knapp 8.000 Hektar Fläche ausgewiesen – hauptsächlich 
im Staatswald sowie in FFH- oder Naturschutzgebieten 
liegend |ì www.umwelt2024.nrw.de/125�. Sie sollen vornehmlich 
den an die Alters- und Zerfallsphase gebundenen Pflanzen- 
und Tierarten einen geeigneten Lebensraum bieten.

Die EU-Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, der Europä-
ischen Kommission alle 6 Jahre über die Umsetzung der 
Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie zu berichten. Berichte 
nach Vogelschutz-Richtlinie werden ausschließlich für die 
Bundesebene veröffentlicht, der letzte im Jahr 2019 |ì www.

umwelt2024.nrw.de/126�. Seine Bilanz ist, dass der Anspruch 
eines umfassenden Schutzes der heimischen Vogelarten 
noch nicht verwirklicht werden konnte, insbesondere nicht 
in der Agrarlandschaft: So sind zum Beispiel die Bestände 
des Rebhuhns in der Zeitspanne von 1992 – einem Zeit-
punkt, zu dem es um diese Spezies auch nicht mehr zum 
Besten stand – bis 2016 um 89 % zurückgegangen.

https://www.umwelt2024.nrw.de/123
https://www.umwelt2024.nrw.de/123
https://www.umwelt2024.nrw.de/125
https://www.umwelt2024.nrw.de/126
https://www.umwelt2024.nrw.de/126
https://www.umwelt2024.nrw.de/124


Natur, Ländliche Räume100

In dem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die 
EU-Kommission im März 2024 ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Deutschland einleitete, weil es seinen Ver-
pflichtungen aus der EU-Vogelschutzrichtlinie nicht hinrei-
chend nachkam. Neben mehreren an alle Bundesländer 
gerichteten Beanstandungen steht Nordrhein-Westfalen 
wegen des nach Ansicht der Kommission unzureichenden 
Managements des EU-Vogelschutzgebiets „Unterer Nie-
derrhein“ |ì www.umwelt2024.nrw.de/127� in der Kritik. Zusam-
men mit den Naturschutzbehörden und weiteren Akteuren 
vor Ort werden dort seit vielen Jahren Maßnahmen zum 
Schutz der Vogelarten in diesem für Brut und Rast bedeu-
tenden Vogelschutzgebiet durchgeführt. Das Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr erarbeitet aktuell 
zusammen mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und 
Klima, den in dem Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein 
tätigen Naturschutzbehörden sowie den Biologischen 
Stationen Konzepte und Strategien, die unter anderem 
auf eine Optimierung des Gebietsmanagements, eine Ver-
besserung der Koordinations- und Betreuungsstrukturen 

sowie eine Beseitigung von bestehenden Hemmnissen 
gerichtet sind. Auch eine Aktualisierung des bestehenden 
Maßnahmenkonzeptes ist in Vorbereitung, um die Lebens-
bedingungen für Wiesenvogelarten wie den Kiebitz und die 
Uferschnepfe zu verbessern.

Neben den FFH-Berichten des Bundes über den Zustand 
der FFH-Lebensräume und FFH-Arten gibt es als Teilbei-
träge auch FFH-Berichte für die Landesebene. Der letzte 
nordrhein-westfälische FFH-Bericht ist aus dem Jahr 
2019 |ì www.umwelt2024.nrw.de/128�, der nächste wird 2025 
veröffentlicht. Die nordrhein-westfälischen FFH-Berichte 
differenzieren zwischen 2 großen Naturräumen, dem 
atlantischen Tiefland (Niederrheinische Bucht, Nieder-
rheinisches Tiefland, Westfälische Bucht, Westfälisches 
Tiefland) und dem kontinentalen Bergland (Weserberg-
land, Bergisches Land, Sauer- und Siegerland, Eifel, Sie-
bengebirge). Insgesamt kommen hier 44 verschiedene 
Lebensraumtypen vor, 34 im atlantischen Tiefland, 40 im 
kontinentalen Bergland.

Box  

28FAUNA-FLORA-HABITAT- UND VOGELSCHUTZGEBIETE ERGEBEN DAS 
EU-WEITE NATURA 2000-NETZWERK
Die im Jahr 1979 in Kraft getretene Vogelschutz-
Richtlinie und die 1992 in Kraft getretene FFH-Richt
linie verfolgen das Ziel, den anhaltenden Rückgang 
von wildlebenden Arten und natürlichen Lebensräu-
men in der Europäischen Union entgegenzuwirken 
sowie die biologische Vielfalt zu erhalten. Beide Richt-
linien sehen als Kernelemente die Etablierung eines 
nach einheitlichen Kriterien ausgewiesenen, kohä-
renten Schutzgebietssystems vor. Dieses Schutzge-
bietssystem wird „Natura 2000“ genannt. Die Natura 
2000-Gebiete bilden das größte grenzüberschrei-
tende, koordinierte Schutzgebietsnetz der Welt. Die 
Vernetzung dient der Bewahrung, Herstellung und 
Entwicklung ökologischer Wechselbeziehungen so  wie 
der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und Wieder-
besiedlungsprozesse. Nordrhein-Westfalen verfügt 
über 29 Vogelschutzgebiete, deren Fläche in Summe 
auf 5,5 % der Landesfläche zunahm.  Da   neben gibt es 
in Nordrhein-Westfalen 517 FFH-Gebiete, die sich teil�-
weise mit den Vogelschutzgebieten  überschneiden. 
Überlappungsfrei sind insgesamt etwa 8,9 % der Lan-
desfläche als Natura 2000-Gebiete ausgewiesen 
| www.umwelt2024.nrw.de/129�. Mit deren Ausweisung ist 
die Verpflichtung verbunden, die für einen günstigen 
Erhaltungszustand der Arten- und Lebensraumtypen 
erforderlichen Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen 
auf Dauer sicherzustellen. Naturschutz- und FFH-Gebiet Fürstenkuhle, Gescher

https://www.umwelt2024.nrw.de/127
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Box  

29REKORDBETEILIGUNG BEIM VERTRAGSNATURSCHUTZ
Im Jahr 2024 erreichte die Naturschutzförderung 
in Nordrhein-Westfalen einen neuen Höchststand: 
Landwirtinnen und Landwirte stellten gemeinsam 
mit dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr Nordrhein-Westfalens rund 43.000 Hek-
tar Fläche für den Vertragsnaturschutz | www.

umwelt2024.nrw.de/130� bereit, eine weitere Steigerung 
gegenüber den 39.000 Hektar im Vorjahr.

Der Vertragsnaturschutz | Seite 114� fördert eine ex
tensive Bewirtschaftung von Äckern und Grünland 
sowie die Pflege von Streuobstbeständen und 
Hecken. Im Jahr 2024 wurden hierfür Maßnahmen 
mit einem Fördervolumen von etwa 33,6 Millionen 
Euro beantragt, finanziert durch Mittel der Europä-
ischen Union und des Landes.

Mit dem Vertragsnaturschutz erhalten wir gemein-
sam mit der Landwirtschaft wertvolle Lebensräume, 
die durch technische Fortschritte und den Struktur-
wandel im ländlichen Raum immer seltener gewor-
den sind.

Hierzu zählen auch die Streuobstwiesen. Sie gehören 
zu den artenreichsten Lebensräumen unserer Kultur-
landschaft in Mitteleuropa. Sie haben eine immense 
Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Viel-
falt, auch in Nordrhein-Westfalen. Sie bieten zahl-
reichen Tieren und Pflanzen, darunter vielen gefähr-
deten Arten wie Steinkauz und Siebenschläfer, aber 
auch zahlreichen Insektenarten einen Lebensraum.

Von den geförderten Flächen entfielen rund 8.270 
Hektar auf Ackerextensivierungen, etwa 34.450 Hek-
tar auf Grünland und 960 Hektar auf Streuobstbe-
stände und Hecken. Durch die geförderten Maß-
nahmen werden nicht nur bedrohte Biotope wie 
Magerrasen, Heiden, artenreiche Wiesen und Weiden 

erhalten, sondern wird auch wichtiger Lebensraum 
für Arten wie Kiebitz, Rotmilan, Rebhuhn und Feld-
hase bewahrt. Unterstützt werden auch Ackerränder 
zum Schutz gefährdeter Feldflora und Blühstreifen, 
die Insekten und Vögeln als Nahrungsquelle dienen.

Der Anstieg der Förderfläche und der bereitgestell-
ten Mittel unterstreicht das Engagement der Lan-
desregierung und der landwirtschaftlichen Betriebe 
für den Naturschutz in Nordrhein-Westfalen. Diese 
gemeinsame Anstrengung trägt dazu bei, wertvolle 
Lebensräume zu erhalten und die Artenvielfalt in der 
Region zu fördern.

Eine Streuobstwiese mit blühenden Obstbäume  auf 
einem Gelände in Kettwig

Zur Situation der FFH-Lebensräume | Abbildung 44�: Im 
atlantischen Tiefland ergab die Bewertung für etwa 18 % 
einen günstigen, für etwa 30 % einen unzureichenden 
und für etwa 50 % einen schlechten Erhaltungszustand. 
In einem schlechten Erhaltungszustand befinden sich 
nährstoffarme und nährstoffreiche Stillgewässer, Moore 
| Box 20�, Grünlandlebensräume sowie Auenwälder. Einen 
unzureichenden Erhaltungszustand weisen beispielsweise 
die Eichenmisch- beziehungsweise Buchenwälder feuch-
ter oder nährstoffarmer Standorte sowie die Trockenrasen 
auf Kalk auf. In einem günstigen Erhaltungszustand befin-
den sich insbesondere Waldmeister-Buchenwälder sowie 

die Trocken- und Wacholderheiden. Besser sieht die Situ-
ation im kontinentalen Bergland aus. Hier sind 60 % der 
Lebensraumtypen in einem günstigen Erhaltungszustand, 
während 15 % als unzureichend sowie 22 % als schlecht 
bewertet wurden. Günstig ist weiterhin der Zustand fast 
aller Lebensraumtypen der Wälder, Felsen, Fließgewässer 
und Heiden sowie der Kalkmager- und Borstgrasrasen. Als 
unzureichend bewertet wurden Moorwälder, Schwermetall-
rasen, Kalkflachmoore und Kalkschutthalden, die auf klein-
flächigen Sonderstandorten vorkommen. Dies gilt auch für 
die als schlecht erhalten bewerteten Lebensraumtypen 
wie Hochmoore, Pfeifengraswiesen und Binnensalzwiesen. 

https://www.umwelt2024.nrw.de/130
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Abbildung 44� Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen und -Arten für Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019
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Erhaltungszustand der FFH-Arten in Prozent

Abgebildet sind als Ergebnisse des FFH-Berichts 2019 sowohl der Erhaltungszustand der insgesamt 44 Lebensraumtypen als 
auch der Erhaltungszustand der insgesamt 93 Arten nach den Anhängen der FFH-Richtlinie. Sie sind in 4 Klassen differenziert 
nach dem atlantischen Tiefland und dem kontinentalen Bergland. Die Ergebnisse basieren auf Datenerhebungen aus den Jahren 
2007 bis 2017. Insgesamt sind nur etwa 18 % der FFH-Lebensräume und etwa 40 % der FFH-Arten in einem günstigen Zustand.

Abbildung 45� Umweltindikator Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert
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Von der Landwirtschaftsfläche Nordrhein-Westfalens war im Jahr 2022 mit insgesamt 12,8 % ein geringerer Anteil von hohem 
Naturwert als im Jahr 2009. Der Trend über die letzten 10 Jahre zeigt jedoch keine signifikanten Veränderungen und ist konstant. 
Innerhalb der 3 Wertstufen gibt es jedoch Verschiebungen: Ein linearer Trend über die letzten 10 Jahre kann nicht festgestellt 
werden. Statt 6,5 % im Jahr 2013 betrug er zuletzt 5,7 %. Einen sehr hohen Naturwert hatten 4,6 % der Landwirtschaftsfläche 
bei einem konstanten Trend. Der Trend für Flächen mit äußerst hohem Naturwert ist steigend: Ihr Anteil nahm seit 2013 von 2,1 % 
auf 2,5 % zu. Bis 2025 sollen als Ziel der Biodiversitätsstrategie 15 % der Landwirtschaftsflächen in eine der 3 Kategorien fallen. 

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/131
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Ebenfalls schlecht bewertet wurden die Flachland- und 
Bergmähwiesen, die allerdings auf deutlich größeren Flä-
chen vorkommen.

Zur Situation der FFH-Arten | Abbildung 44�: Insgesamt wur-
den in Nordrhein-Westfalen 93 Arten der FFH-Richtlinie 
bewertet. Es zeigten sich wenige Unterschiede zwischen 
dem Erhaltungszustand im Tiefland und im Bergland. In bei-
den Naturräumen umfassen die Arten mit günstigem Erhal-
tungszustand etwa 40 % der Gesamtmenge. Die Arten mit 
schlechtem und mit unzureichendem Erhaltungszustand 
machen jeweils etwa  30 % der bewerteten Arten aus. In 
einem schlechten Erhaltungszustand befinden sich neben 
Weichtieren und Krebsen vor allem Arten, die auf extensiv 
genutzte Grünlandflächen angewiesen sind. Mit dem Gro-
ßen Moorbläuling, dem Blauschillernden Feuerfalter und 
dem Skabiosen-Scheckenfalter fallen die Tagfalter beson-
ders in dieser Gruppe auf. Dieses Ergebnis entspricht auch 
den Befunden der Auswertung zu den Lebensraumtypen 
(Flachland- und Bergmähwiesen). Verbesserte Erhaltungs-
zustände konnten vor allem bei den Arten der Wälder nach-
gewiesen werden, aber auch bei den Libellenarten konnten 
positive Entwicklungen verzeichnet werden, dazu zählen 
etwa die Zierliche Moosjungfer und die Grüne Keiljungfer.

Ursachen für die ungünstigen Einstufungen von Lebens-
raumtypen und Arten sind vor allem Belastungen durch 
hohe Nährstoffeinträge | Abbildung 24� | Seite 83�, Störun-
gen des Wasserhaushalts | Seite 79� und die intensive 
Landnutzung. Auch die Fragmentierung der Lebens-
räume | Seite 98� sowie direkte und indirekte Effekte des 
Klimawandels | Seite 25� spielen eine Rolle. Diese Ursa-
chen sind durch Naturschutzmaßnahmen nur unzurei-
chend zu verbessern. Regelungen, Förderprogramme 
und Konzepte anderer Politikbereiche mit Auswirkungen 
auf die FFH-Schutzgüter müssen daher weiter optimiert 
beziehungsweise konsequent umgesetzt werden.

Ob mit oder ohne Schutzstatus, Landwirtschaftsflächen 
mit hohem Naturwert sind wertvoll für die Biodiversität. 
Als solche gelten extensiv genutzte Grünland-, Acker- und 
Streuobstflächen, Säume sowie Brachen. Einbezogen 
sind auch jenseits der bewirtschafteten Flächen liegende 
Hecken, Gebüsche, Feldgehölze und naturnahe Bachläufe. 
Knapp 13 % der Agrarlandschaft wiesen im Jahr 2022 
einen hohen Naturwert auf, rund 87 % einen geringen 
Naturwert | Abbildung 45�. Differenzen ergeben sich unter 
anderem für topographisch und geomorphologisch ver-
schieden geprägte Regionen: Im nordrhein-westfälischen 
Tiefland weisen geringere Anteile der Landwirtschaftsflä-
che einen hohen Naturwert auf. Im Bergland dagegen lie-
gen die Anteile wesentlich höher.

NEUE WEICHENSTELLUNGEN ZUR 
WIEDERHERSTELLUNG DER NATUR

Ende 2022 wurde auf der UN-Biodiversitätskonferenz ein 
wegweisendes Rahmenabkommen zum Arten- und Natur-
schutz beschlossen, das „Kunming-Montreal Global Biodi-
versity Framework“. Deutschland trat ihm gemeinsam mit 
195 weiteren Staaten bei. Die vielleicht wichtigsten Ziele 
dieses Rahmenabkommens mit seinen 4 langfristigen Sta-
tuszielen (Goals) und 23 Handlungszielen (Targets) lauten 
wie folgt:

	l Bis zum Jahr 2050 sollen die Unversehrtheit, Wider-
standsfähigkeit und Vernetzung von Ökosystemen 
aufrechterhalten, gestärkt oder wiederhergestellt und 
soll die Fläche natürlicher Ökosysteme erheblich ver-
größert werden. Zudem soll das Aussterben bedrohter 
Arten gestoppt und das Aussterberisiko aller Arten 
um das Zehnfache gesenkt werden. Die Häufigkeit von 
Populationen wildlebender Arten soll auf ein gesundes 
und widerstandsfähiges Niveau erhöht und die gene-
tische Vielfalt innerhalb der Populationen erhalten 
werden (Goal 1).

	l Bis 2030 sollen sich weltweit mindestens 30 % der 
Flächen geschädigter Land- und Meeresökosysteme 
in einem Prozess der wirksamen Wiederherstellung 
befinden (Target 2).

	l Bis 2030 sollen weltweit mindestens 30 % der Land- 
und Meeresfläche unter effektiven Schutz gestellt 
werden (Target 3).

	l Bis 2030 sollen der Eintrag von Düngemittelüber-
schüssen in die Umwelt und die Risiken durch Pesti-
zide und sehr gefährliche Chemikalien halbiert werden 
(Target 7).

Das Erreichen dieser ehrgeizigen Ziele wäre ein Meilen-
stein für Mensch, Klima und Natur. Analog wurde dazu 
im Juni 2024 die „EU-Verordnung zur Wiederherstellung 
der Natur“ beschlossen, ein wichtiger Bestandteil des 
„European Green Deal“. Sie sieht unter anderem vor, dass 
EU-weit bis zum Jahr 2030 auf mindestens 20 % der Land- 
und Meeresfläche Wiederherstellungsmaßnahmen ergrif-
fen werden |ì www.umwelt2024.nrw.de/132�. Bis 2050 sollen 
für alle Ökosysteme, die der Wiederherstellung bedürfen, 
Maßnahmen definiert werden. Zentrales Instrument sind 
dabei nationale Wiederherstellungspläne, deren Entwürfe 
alle Mitgliedstaaten der EU-Kommission zur Prüfung im 
Jahr 2026 vorlegen müssen. Das Beispiel Nationalpark 
Eifel |ì www.nationalparkeifel.de� beweist, dass ein solches 
Großschutzgebiet erfolgreich sein kann, wenn es durch die 
ganze Region mitgetragen wird.

https://www.umwelt2024.nrw.de/132
http://www.nationalparkeifel.de
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UMWANDLUNGEN, MULTI
FUNKTIONALITÄT UND ÖKOSYSTEM
LEISTUNGEN DES WALDES

„Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“ versinnbild-
licht als Redewendung, das große Ganze nicht zu sehen, 
weil man nur das Klein-Klein im Fokus hat. In der Tat ist der 
Wald mehr als eine Ansammlung von Bäumen. Vielmehr 
spielen Wälder, vor allem die von menschlicher Einfluss-
nahme kaum veränderten Primärwälder, eine entschei-
dende Rolle bei den Wechselwirkungen der 9 wesentlichen 
Regulatoren für den Zustand des Erdsystems | Seite 16�. 
Entwaldungen als global wichtigste Variante des Landnut-
zungswandels haben maßgeblichen Einfluss auf den Kli-
mawandel | Seite 25� und das Artensterben | Seite 93�, nicht 
zuletzt aber auch auf die Versauerung der Weltmeere sowie 
den Süßwasserverbrauch | Seite 79�. Diesem Umstand wird 
Rechnung getragen, indem die Planetare Grenze „Verän-
derung der Landnutzung“ über die ursprünglich bewalde-
ten Flächen in den Tropen, in den gemäßigten Breiten und 
in der borealen (nordischen) Zone definiert ist | Seite 73�. 

Mittlerweile sind nur noch etwa 60 % dieser ursprüngli-
chen Wälder verblieben, die Planetare Grenze für die Ver-
änderung der Landnutzung ist deutlich überschritten.

Box  

30 DER WALD SPIELT EINE SCHLÜSSELROLLE BEIM KLIMASCHUTZ
Ohne Wald würde selbst bei noch so vielen anderen 
Klimaschutzmaßnahmen der menschengemachte 
Klimawandel nicht gestoppt werden können. Wälder 
wirken als gigantische Kohlenstoffspeicher, indem 
sie Kohlenstoff in den Pflanzen und den Böden in 
großer Menge binden und speichern. Möglich macht 
dies die Photosynthese, bei der durch Sonnenlicht, 
Wasser, atmosphärisches CO2 und verschiedene 
Nährstoffe Kohlenstoff in Blättern oder Nadeln, Holz 
und Wurzeln gebunden wird. Ein Kubikmeter Holz mit 
etwa 500 Kilogramm Gewicht besteht aus ungefähr 
250 Kilogramm Kohlenstoff, für die der Atmosphäre 
etwa 917 Kilogramm CO2 entzogen wurden. Der Kli-
maschutzeffekt kommt weltweit vor allem durch den 
Schutz der verbleibenden Primärwälder, Aufforstung 
beziehungsweise Wiederaufforstung, eine nachhal-
tige Forstwirtschaft | Box 31� und die langfristige Ver-
wendung von Holzprodukten wie Holzbaustoffen zum 
Tragen. Kohlendioxid wird so über einen längeren 
Zeitraum fixiert und erst bei der Verbrennung von 
Holzprodukten oder bei der natürlichen Zersetzung 
wieder freigegeben. Somit tragen Wälder und die 
Holzverwendung zum Klimaschutz bei. Einer wissen-
schaftlichen Studie zufolge wird allein in Nordrhein-
Westfalen eine Emissionsreduktion um jährlich etwa 
18 Millionen Tonnen CO2 durch die Speicherung in 

Wäldern und in Holzprodukten sowie durch die Sub-
stitution von Materialien und Energieträgern erreicht. 
Das entspricht rund 8 % der CO2-Emissionen Nord
rhein-Westfalens im Jahr 2022. Holz ist ein CO2-neu-
traler Werkstoff und Energieträger und spielt daher 
in der Klimadiskussion eine wichtige Rolle. Das Land 
will den Beitrag des Bereichs Wald und Holz zum Kli-
maschutz im Rahmen verschiedener Initiativen wei-
ter ausbauen | Seite 108�.

Begründung eines Erlen-Vorwaldes durch das Regional-
forstamt Hochstift

Laut Fachliteratur ist für die Fläche Nordrhein-Westfa-
lens ohne menschliches Einwirken von einer weitgehend 
geschlossenen Waldbedeckung auszugehen – mit Aus-
nahme von Gewässern, Mooren sowie Lichtungen durch 
den Einfluss von Großsäugern. Eine im Jahr 2021 veröf-
fentlichte Studie des Potsdam Instituts für Klimafolgen-
forschung |ì www.umwelt2024.nrw.de/133� berechnete, dass nur 
noch rund 30 % der potenziell ursprünglich bewaldeten 
Fläche Nordrhein-Westfalens bewaldet ist. Primärwäl-
der gibt es hier jedenfalls seit Jahrhunderten nicht mehr. 
Andererseits ist auch Raubbau an dem verbliebenen Wald 
seit 200 Jahren kein Thema mehr. In anderen Regionen 
sind große Kahlschläge und Brandrodungen jedoch immer 
noch an der Tagesordnung. Zum Beispiel in den Regen-
wäldern Brasiliens zugunsten von Sojaanbau und Rinder-
weiden sowie Indonesiens für Industrieholz- und Palmöl-
plantagen. Oder in den letzten Urwäldern Europas für die 
Holz- und Papierwarenindustrie – letztlich für Produkte, 

https://www.umwelt2024.nrw.de/133
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die auch wir weiterverarbeiten beziehungsweise konsu-
mieren. Abgesehen von Kippelementen wie dem Amazo-
nas-Regenwald, deren Kippen zu Kettenreaktionen mit 
unwiederbringlichen Folgen führen kann, zeigt die Klima- 
und Umweltkrise auch in den Waldökosystemen unserer 
Breiten sich selbst verstärkende Effekte. Ein Beispiel: Ver-
mehrte Trockenheit und zunehmende Hitze machen den 
an die bisherigen klimatischen Bedingungen angepassten 
Wald anfälliger gegenüber Krankheiten und Parasiten und 
Waldbrände treten häufiger auf.

Hierzulande setzen die forst- und naturschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Bundes und des Landes |ì www.

umwelt2024.nrw.de/134� den Rahmen für multifunktionale, 
artenreiche und naturnahe Wälder mit ihren Schutz-, Nutz- 
und Erholungsfunktionen. Dabei spielt der hohe Privat
waldanteil von 63 % eine große Rolle.

Wald im Sinne des Bundeswald- und des Landesforstge-
setzes sind mit Forstpflanzen bestockte Grundflächen, 
aber auch verlichtete und gesetzlich wieder zu bewal-
dende Grundflächen, Waldwege, Waldblößen und Lichtun-
gen, Waldwiesen und Holzlagerplätze. Wald im Sinne der 
Ökologie ist ein Ökosystem, in dem sich ab einer bestimm-
ten Waldentwicklungsphase durch den Dichtstand der 
Bäume ein eigenes Klima unterhalb des Kronendaches 
bildet, das Waldinnenklima. Es zeichnet sich durch ausge-
glichenere Temperaturen – kühler im Sommer, wärmer im 
Winter –, eine höhere relative Luftfeuchtigkeit sowie gerin-
gere Lichtintensität und Windgeschwindigkeiten als in der 
Umgebung aus.

Der Wald in Nordrhein-Westfalen |ì www.umwelt2024.nrw.de/135� 

bietet eine Fülle an Ökosystemleistungen: Er ist für etwa 
18.000 Pflanzen-, Pilz- und Tierarten Lebensraum, er spei-
chert und filtert Grundwasser, schützt vor Erosion und Hoch-
wasser und sorgt für die Humusbildung sowie die Luftfilte-
rung und -kühlung. Auch setzt er Sauerstoff frei und bindet 
Kohlenstoff in Form von Biomasse | Box 32�. Der nachwach-
sende Rohstoff Holz hat mit rund 250.000 Beschäftigten 
und mehr als 30 Milliarden Euro Jahresumsatz in der Forst- 
und Holzwirtschaft eine große Bedeutung für den ländli-
chen Raum. Nicht zuletzt hat der Wald eine Erholungsfunk-
tion sowie eine herausragende kulturelle Bedeutung für die 
Menschen. 

Nach der Bundeswaldinventur 2022 gelten etwa 950.000 
Hektar oder 28 % der Landesfläche als Waldfläche (etwa 
850.000 Hektar oder 25 % laut Kataster). Der hiesige 
Wald ist jünger und vielfältiger geworden. Vor allem nahm 
die Fläche der Altersklasse 1 bis 20 Jahre zu und die der 
Altersklasse 41 bis 60 Jahre ab. Durch die Folgen des Kli-
mawandels hat sich der Wald verändert, insbesondere 
Fichten fielen großflächig aus.

EINTRÄGE VON NÄHR- UND SCHAD
STOFFEN IN WALDGEBIETE

Atmosphärische Stickstoff- und Säureeinträge mit den 
Niederschlägen (Deposition) in Waldökosysteme werden 
durch das forstliche Umweltmonitoring erfasst. Es ist aus 
der Debatte über „neuartige Waldschäden“ in den 1980er 
Jahren hervorgegangen. Chronisch hohe Stickstoff- und 
Säureeinträge wirken sich negativ auf die Waldökosysteme 
aus. Zu den Folgen zählen Bodenversauerung, Nährstoff
auswaschung, Freisetzung von toxischem Aluminium und 
Eisen, Qualitätsverschlechterung von Grund- und Oberflä-
chengewässern sowie die Abnahme der Vitalität und Viel-
falt der Arten im Wald.

Seit den 1980er Jahren wird im Wald ein Rückgang der 
Stickstoffeinträge beobachtet | Abbildung 46�, insbesondere 
beim Nitrateintrag, während die Ammoniumdepositionen 
hoch blieben. Auch der Säureeintrag ist seit den 1980er 
Jahren stark zurückgegangen. Anfangs wurden die Säure-
einträge von Sulfat dominiert. Die Umsetzung von Luftrein-
haltungsmaßnahmen hat zu einem deutlichen Rückgang 
der Emissionen von Schwefeldioxid geführt, welches eine 
Vorstufe von Sulfat bildet und bei der Verbrennung fossi-
ler Energieträger entsteht. Heutzutage hat Ammonium als 
versauernd wirkende Komponente an Bedeutung gewon-
nen. Es entsteht aus Ammoniak, das vor allem aus der 
Tierhaltung und Düngung der intensiven Landwirtschaft 
|ì Seite 111� stammt. Ähnlich wie die Säureeinträge liegen die 
Stickstoffeinträge immer noch auf zu hohem Niveau.

BESORGNISERREGENDER ÖKO
LOGISCHER ZUSTAND DES WALDES

Neben den langfristigen Belastungen durch atmosphäri-
sche Stickstoff- und Säureeinträge machten dem Wald in 
Nordrhein-Westfalen in der jüngeren Vergangenheit gleich 
mehrere Faktoren schwer zu schaffen: Stürme mit viel 
Windwurf, ein erhöhter Wasserbedarf durch verlängerte 
Vegetationsperioden und seit dem Jahr 2018 auftretende 
Dürreperioden mit schwierigen Wasserhaushaltssitua
tionen, verbunden mit einer anhaltenden Borkenkäferkala-
mität. Die dadurch seit 2018 entstandene Nadelholzschad-
fläche umfasst etwa 133.000 Hektar (Stand September 
2024).

Das schlägt sich auch in dem ökologischen Zustand des 
Waldes für das Jahr 2024 |ì www.umwelt2024.nrw.de/136� nie-
der: Nur 27 % der Waldbäume wiesen eine intakte Krone 
auf und wirkten gesund, 34 % zeigten einen geringen Ver-
lust von Blättern oder Nadeln und 39 % einen starken Ver-
lust | Abbildung 47�. Damit ist das Schadensniveau weiterhin 
sehr hoch im Vergleich zum Beobachtungsbeginn. Zwar 
lag aufgrund der ausreichenden Niederschläge eine gute 

https://www.umwelt2024.nrw.de/134
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Abbildung 46� Umweltindikator Stickstoff- und Säureeintrag in Waldgebiete
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Chronisch hohe Stickstoffeinträge schaden der Vitalität und dem Gesamtzustand des Waldes. In Nordrhein-Westfalen sind die 
atmosphärischen Stickstoffeinträge nach einem Anstieg auf den Höchstwert von 36,1 Kilogramm je Hektar im Jahr 1989 in den 
darauffolgenden Jahren bei leichten Schwankungen bis auf den Tiefstwert von 14,8 Kilogramm je Hektar im Jahr 2020 gesun-
ken. Ursachen für diese Entwicklung sind technisch optimierte Kraftwerke sowie geringere Emissionen insbesondere aus dem 
Straßenverkehr, aber auch aus der Landwirtschaft. Bei einem konstanten Trend über die letzten 10 Jahre bewegen sich die Stick-
stoffeinträge allerdings weiterhin auf zu hohem Niveau. Angestrebt wird, den Stickstoffeintrag in Waldgebiete unter die kritische 
Belastungsgrenze zu senken.

Teilindikator Säureeintrag in Waldgebiete

Kiloäquivalente pro Hektar
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Hohe Säureeinträge in Waldgebiete verändern die chemischen und biologischen Bodeneigenschaften und können die Nadeln 
und Blätter direkt schädigen. Dies bringt negative Folgen für die Gesundheit des Waldökosystems mit sich. Seit Beginn der Mes-
sungen im Jahr 1982 sind die atmosphärischen Einträge von Säuren in Nordrhein-Westfalen nahezu kontinuierlich gesunken. 
Sie reduzierten sich bis zum Jahr 2020 um insgesamt 79 % auf 0,79 Kiloäquivalente pro Hektar. Die Einheit resultiert aus der 
Berücksichtigung unterschiedlicher Säurewirkungen der einzelnen säurebildenden Verbindungen wie Ammonium oder Sulfat. 
Auch der Trend über die letzten 10 Jahre ist fallend. Die Einhaltung kritischer Belastungsgrenzen erfordert aber eine weitere 
Senkung der Säureeinträge. 

NN
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Bodenwasserversorgung in den durchwurzelten Schich-
ten in der Vegetationszeit April bis Ende August vor und 
es bestand kein Wasserstress der Waldbäume. Es wirkten 
aber besonders die Folgen der vorherigen Dürre- und Hit-
zejahre nach mit Schäden an den Feinwurzeln, der Kronen-
struktur und den Leitungssystemen sowie einer Häufung 
der Fruktifikation (Ausbildung von Samen und Früchten). 
Für die Vitalität der Hauptbaumarten sah es für 2024 wie 
folgt aus: 19 % der Buchen hatten eine intakte Krone, bei 
37 % wurde eine leichte und bei 44 % eine deutliche Kro-
nenverlichtung beobachtet. Bei den Eichen wurde eine 
Verschlechterung gegenüber 2023 konstatiert. Nur 6 % 
zeigten keine Kronenverlichtung, das ist der geringste Wert 
seit Erhebungsbeginn. 30 % verzeichneten eine mittlere 
und 64 % eine deutliche Kronenverlichtung. Bei den Fich-
ten kam es zu einem Ende der Borkenkäferkalamität und 
zu einem verbesserten Zustand (54 % keine, 19 % geringe 
und 27 % deutliche Kronenverlichtung), methodisch be
dingt durch verbreitete jüngere Fichten. Bei der Kiefer 
gab es Negativrekorde. Nur 9 % hatten keine Kronenver-
lichtung und waren gesund, 55 % zeigten eine geringe und 
36 % deutliche Kronenverlichtung.

KLIMAANGEPASSTE WIEDER
BEWALDUNG UND WALD
ENTWICKLUNG

Laut Bundeswaldinventur 2022 ist die häufigste Baumart 
in Nordrhein-Westfalen die Buche mit 21 %, gefolgt von der 
Fichte mit 20 %, der Eiche mit 19 % sowie der Kiefer mit 
8 %. Bedeutend sind auch die Birke mit 7 %, die Lärche mit 
4 %, die Douglasie mit 2 % und die Tanne mit 1 % |ì www.

umwelt2024.nrw.de/138�. Der Laubbaumanteil an der bestock-
ten Waldfläche stieg im Verlauf von 35 Jahren von 48 % auf 
66 % beziehungsweise etwa 530.000 Hektar. Der Nadel-
baumanteil sank stattdessen von 52 % auf 34 % (etwa 
280.000 Hektar). | Abbildung 48�. Unbestockte Lücken und 
Blößen machen 9 % oder etwa 80.000 Hektar der Wald
fläche aus.

Nach der 2024 erstmalig durchgeführten Stichprobener-
hebung zur Wiederbewaldung auf den Fichten-Schadflä-
chen sind etwa 46 % wiederbewaldet, davon etwa 64 % 
durch Naturverjüngung und 36 % durch Pflanzung. Laub-
holz-Baumarten machen 46 % und Nadelholz-Arten 54 % 
aus. Häufigste Baumarten sind die Fichte (33 %), Weich-
laubhölzer (32 %) und die Douglasie (13 %).

Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels emp-
fehlen die Klimaanpassungsstrategie für den Wald |ì www.

umwelt2024.nrw.de/139�, das Waldbaukonzept |ì www.umwelt2024.

nrw.de/140� und das überarbeitete Wiederbewaldungskonzept 
für eine Walderneuerung auf Kalamitätsflächen |ì www.

umwelt2024.nrw.de/141� standortgerechte Mischbestände. 
Mischwälder sind gegenüber Reinbeständen ökologisch 
stabiler, artenreicher und forstwirtschaftlich weniger risi-
koreich. Das Waldbaukonzept beinhaltet 23  Waldentwick-
lungstypen. Davon sind 14 Typen von Laubbäumen geprägt 
und 9 von Nadelbäumen. Es handelt sich um Varianten 
von idealtypischen standortgerechten Buchenmischwäl-
dern, Eichenmischwäldern und weiteren Laubmischwäl-
dern  sowie Nadelmischwäldern. Der Schwerpunkt liegt 
auf hierzulande etablierten Baumarten. Empfohlen werden 
aber auch Waldentwicklungstypen mit Mischungsanteilen 
etablierter eingeführter Baumarten aus anderen biogeo-
graphischen Regionen (Douglasie und Roteiche) sowie aus-
gewählte eingeführte Baumarten für ein experimentelles 
Einbringen außerhalb von Schutzgebieten. Im Rahmen des 
Wiederbewaldungskonzepts wird die sinnvolle Kombination 
von geeigneter Naturverjüngung und ergänzender Pflan-
zung empfohlen. Dies beinhaltet drei verschiedene Pflanz
intensitäten: reguläre Pflanzung mit 70 Prozent Flächenan-
teil, extensive Pflanzung mit 30 Prozent Flächenanteil und 
Initialpflanzung mit mindestens 400 Bäumen in den beiden 
Varianten Trupp-Pflanzung und Vorwald. Digitale Karten zu 
Wäldern und für die Waldbewirtschaftung für alle Akteure 
mit Waldbezug und die breite Öffentlichkeit sowie weitere 
Informationen finden sich unter |ì www.waldinfo.nrw.de�.

Box  

31HANS CARL VON CARLOWITZ 
UND DAS PRINZIP DER NACH
HALTIGKEIT
Von Carlowitz (1645–1714) war Oberberg-
hauptmann für das Erzgebirge am kursäch-
sischen Oberbergamt in Freiberg. Er gilt als 
Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit 
| Seite 13� |ì https://nachhaltigkeit.nrw.de�. Zu seiner 
Zeit war der Silberbergbau im Erzgebirge, das 
wirtschaftliche Rückgrat Sachsens, durch eine 
akute Holzknappheit in seiner Existenz be
droht. Holz war damals der wichtigste Roh-
stoff und Energieträger. Unter anderem wurde 
es dringend als Grubenholz für die Bergwerke 
und den Betrieb der Schmelzöfen mit Holzkohle 
benötigt. Die Bergbauregionen waren jedoch 
kahlgeschlagen, es wurde Raubbau betrieben. 
Von Carlowitz folgerte daraus in seinem forst-
wissenschaftlichen Werk „Sylvicultura oecono-
mica“ im Jahr 1713 erstmals, dass immer nur so 
viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch 
gezielte Aufforstung, durch Säen und Pflanzen 
nachwachsen könne.

https://www.umwelt2024.nrw.de/138
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Abbildung 47� Umweltindikator Waldzustand – Kronenverlichtung aller Baumarten
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Kronenverlichtungen durch Blatt- oder Nadelverluste spiegeln die Vitalität der Bäume sowie den Waldzustand wider. Im Jahr 
2024 zeigten nur 27 % der Waldbäume in Nordrhein-Westfalen keine Kronenverlichtung. Für diese Klasse wurde ein konstanter 
Trend für die letzten 10 Jahre ermittelt. Während Bäume mit geringer Kronenverlichtung (11 bis 25 % Blatt- oder Nadelverlust) 
nun 34 % ausmachen bei einem fallenden Trend, verzeichnet die Klasse mit deutlicher Kronenverlichtung (mittelstark oder stark 
geschädigt oder abgestorben, 26 bis 100 % Blatt- oder Nadelverlust) wie im Vorjahr einen Anteil von 39 %. Der Waldumbau hin 
zu standortgerechteren und klimaresilienten Mischbeständen soll den Waldzustand langfristig verbessern. 

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/142

Abbildung 48� Umweltindikator Laub- und Nadelbaumanteil
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Nach den Bundes- und Landeswaldinventuren sowie der Kohlenstoffinventur im Jahr 2017 hat sich der Laubbaumanteil an der 
bestockten Waldfläche Nordrhein-Westfalens in den letzten 35 Jahren von 48 % auf 66 % erhöht. Der Nadelbaumanteil ist ent-
sprechend von 52 % auf 34 % gesunken. Diese Entwicklung ist nicht nur auf erhebliche Sturm- und Dürreereignisse zurückzufüh-
ren, sondern auch dem aktiven Waldumbau hin zu strukturreichen Mischbeständen zu verdanken. Eine Trendberechnung wurde 
unter anderem aufgrund der großen zeitlichen Abstände zwischen den Erhebungen nicht durchgeführt. Die Landesregierung 
verfolgt das Ziel, im Rahmen von waldbaulichen Maßnahmen standortgerechte Mischbestände aus überwiegend heimischen 
Baumarten weiter auszubauen.
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ZWISCHEN UMWELTANFORDERUNGEN 
UND ERNÄHRUNGSSICHERHEIT

Die Landwirtschaft hat grundlegende und vielfältige 
Funktionen zu erfüllen. Vorrangig versorgt sie uns Men-
schen mit ausreichender und qualitativ guter Nahrung. 
Der Aspekt der Ernährungssicherheit hat spätestens mit 
dem Krieg Russlands gegen die Ukraine eine ganz neue 
Bedeutung gewonnen. Die Landwirtschaft hat darüber hin-
aus eine große wirtschaftliche und soziale Bedeutung für 
den ländlichen Raum und einen bedeutenden Einfluss auf 
Umwelt und Natur.

Der Pflanzenbau teilt sich auf in die Produktionsrichtun-
gen Acker-, Garten- und Weinbau. Die Nutztierhaltung hat 
je nach Tierart wie zum Beispiel Geflügel-, Rinder-, Schaf- 
oder Schweineproduktion unterschiedliche Ausprägun-
gen. Die Nähe zu den Verbrauchern bietet den Betrieben 
in Nordrhein-Westfalen vielseitige Chancen für die Erzeu-
gung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte und regionale Kreisläufe sowie Dienstleistungen. 
Die Landwirtschaft produziert nachwachsende Rohstoffe 
für Industrie und Verkehr und leistet mit Biogas und Solar
energie einen nennenswerten Beitrag zur Stromversor-
gung | Seite 38�. Nicht zuletzt gestaltet sie seit Jahrhun-
derten unsere Kulturlandschaft und prägt die ländlichen 

Räume von der Niederrheinischen Bucht über die West
fälische Bucht mit dem Münsterland bis hin zu den Mittel-
gebirgsregionen.

Ziel der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist eine 
nachhaltige, bäuerliche Landwirtschaft, die zum Erhalt 
und zur Entwicklung lebenswerter ländlicher Räume bei-
trägt | Box 32�. Dazu braucht die Landwirtschaft Produk
tionsformen, die unsere Ressourcen nachhaltig nutzen 
und nicht belasten.

Box  

32NORDRHEIN-WESTFALENS LANDWIRTSCHAFT IN ZAHLEN
Nach der Agrarstrukturerhebung 2023 |ì www.

umwelt2024.nrw.de/144� gibt es in Nordrhein-Westfalen 
rund 33.600 landwirtschaftliche Betriebe, die eine 
landwirtschaftlich genutzte Fläche von 1.489.000 
Hektar bewirtschaften, rund 44 % der Landesfläche. 
Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche sind 
unter anderem rund 1.069.000 Hektar Ackerland, 
406.000 Hektar Dauergrünland und 14.000 Hektar 
Dauerkulturen wie zum Beispiel Obstanlagen. Die Top 
3 des Pflanzenbaus sind Körner- und Silomais mit 
rund 272.000 Hektar, Weizen mit 249.000 Hektar und 
Gerste mit 149.000 Hektar. Am 1. März 2023 haben 
23.650 Betriebe Vieh gehalten. Die Zahl liegt damit 
in etwa auf dem Niveau der Landwirtschaftszählung 
im Jahr 2020. Allerdings zeigt sich im Langzeitver-
gleich mit der Erhebung im Jahr 2010 ein Rückgang 
der Betriebe von rund 15 %. Die Top 3 des Großviehs 
beziffern sich auf rund 6,4 Millionen Schweine, 1,3 Mil-
lionen Rinder und 175.000 Schafe, die des Kleinviehs 
auf rund 17,5 Millionen Hühner, 1,5 Millionen son-
stiges Geflügel und 1,4 Millionen Truthühner. Im Jahr 
2023 waren in der nordrhein-westfälischen Landwirt-

schaft rund 117.000 Arbeitskräfte beschäftigt. Davon 
waren etwa 44 % (51.700 Personen) als Familienar-
beitskräfte tätig. Ihre Zahl ist damit um rund 23 % 
gegenüber 2010 zurückgegangen. Von den „famili-
enfremden“ Arbeitskräften waren mehr als die Hälfte 
(rund 58 %) Saisonarbeitskräfte (37.800). Weitere 
27.700 Personen waren als ständige Arbeitskräfte 
in der Landwirtschaft beschäftigt. Eine weitere Neu-
igkeit ist, dass der Weinbau in Nordrhein-Westfalen 
ausgeweitet wird. Neben dem klassischen Weinan-
baugebiet Mittelrhein rund um das Siebengebirge ist 
der Weinbau auch in anderen Regionen Nordrhein-
Westfalens auf dem Vormarsch: So sind Rebflächen 
im Siegerland, in der Eifel, am Niederrhein oder im 
Ruhrgebiet hinzugekommen. Mittlerweile beträgt die 
Anbaufläche rund 40 Hektar, Tendenz weiter stei-
gend. Zu verdanken ist das einer Reform des europä-
ischen Weinrechts, durch die seit 2016 jährlich bis zu 
fünf Hektar neue Rebflächen in Nordrhein-Westfalen 
angelegt werden dürfen. Auch die wärmeren Tempe-
raturen durch den Klimawandel wirken sich hierzu-
lande positiv auf die Weinbaubedingungen aus.

ENTWICKLUNG DES STICKSTOFF
ÜBERSCHUSSES IN DER LANDWIRT
SCHAFT

Der Einsatz von Düngemitteln ist Grundlage für eine aus-
gewogene Pflanzenernährung in der Landwirtschaft. Mit 
der Düngung werden dem Boden Nährstoffe wie Stickstoff, 
Phosphat und Kalium wieder zugeführt, die mit der Ernte 
vom Feld abgeführt wurden. Eingesetzt werden sowohl 
Mineraldünger als auch Wirtschaftsdünger. Mineralischer 
Stickstoffdünger wird seit der Erfindung des Haber-Bosch- 
Verfahrens Anfang des 20. Jahrhunderts großindustriell 
produziert und sorgte für große Produktionsfortschritte 
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in der Landwirtschaft. Unter Wirtschaftsdünger versteht 
man organische Dünger aus der Landwirtschaft wie Gülle, 
Jauche, Mist und Gärreste aus landwirtschaftlichen Bio-
gasanlagen. Dazu kommen andere organische Dünger wie 
Kompost und Klärschlamm. Wirtschaftsdünger fallen in 
Nordrhein-Westfalen, das mit etwa 28,3 Millionen Tieren 
eine bedeutende Tierproduktion und in einigen Regionen 
eine sehr hohe Viehdichte aufweist, in großer Menge an. 
Bei der Düngung kommt es zu Stoffausträgen, die für 
Umwelt und Gesundheit schädlich sind. Dazu zählen Stick-
stoffbelastungen durch Stickoxid-, Ammoniak- | Seite 57�  
| Seite 83� und Lachgasemissionen | Seite 33� in die Atmo-
sphäre sowie durch Nitrat, das zur Versauerung von Böden 
sowie über Sickerwasser zu erhöhten Nitratkonzentra
tionen im Grundwasser | Seite 83� | Seite 85� und zur Eutro
phierung von Oberflächengewässern führt. Des Weiteren 
sind Phosphorbelastungen zu nennen, die ebenfalls über 
Sickerwasser zur Eutrophierung von Gewässern | Seite 83�  
| Abbildung 36� und zur Schädigung von Ökosystemen sowie 
zu Artenverlust führen.

Der Stickstoffüberschuss auf der landwirtschaftlichen Flä-
che wird jährlich aus der Differenz von Stickstoffzufuhr und 
Stickstoffabfuhr für den gesamten Sektor Landwirtschaft 
berechnet. Im Jahr 2022 bezifferte sich der Stickstoff-
überschuss auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Nordrhein-Westfalens auf 66 Kilogramm pro Hektar | Abbil-

dung 49�. Die geringeren Stickstoffeinträge der letzten 4 Jahre 

lassen sich auf zurückgehenden Einsatz von Mineraldünger, 
unter anderem aufgrund gestiegener Stickstoffpreise, und 
eine höhere Effizienz beim Einsatz von Wirtschaftsdün-
gern zurückführen. Jährliche Abweichungen sind in erster 
Linie durch die witterungsbedingt schwankenden Erträge 
bedingt. Gleichzeitig ist der Anfall organischer Wirtschafts-
dünger durch den Rückgang der Tierhaltung deutlich zu
rückgegangen. Ob sich die jüngste Tendenz zu einem nied-
rigeren Stickstoffüberschuss auf der landwirtschaftlichen 
Fläche verstetigt, ist ungewiss. Statistisch gesehen blieb 
der Trend über die letzten 10 Jahre konstant.

Abbildung 49� Umweltindikator Stickstoffüberschuss der landwirtschaftlich genutzten Fläche (Flächenbilanz)
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Bilanziert man die durch Wirtschafts- und Mineraldünger eingesetzte Stickstoffmenge mit der Nährstoffabfuhr durch die Ernte, 
ergibt sich über die letzten 10 Jahre ein konstanter Trend für den Stickstoffüberschuss. Im Jahr 2022 bezifferte sich dieser auf 
66 Kilogramm pro Hektar. Für die relativ niedrigen Stickstoffeinträge der letzten 4 Jahre sind sowohl ein sinkender Mineraldünger
einsatz als auch die effizientere Nutzung von Wirtschaftsdünger verantwortlich. Es sind weiterhin erhebliche Anstrengungen 
nötig, um dauerhaft das Ziel der Landesregierung zu erreichen, den Stickstoffüberschuss auf der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche bis 2030 auf maximal 60 Kilogramm pro Hektar und Jahr zu reduzieren.

NN

|ì  www.umwelt2024.nrw.de/146

Fakt ist jedenfalls, dass der Stickstoffeintrag in der Ver-
gangenheit in Deutschland respektive Nordrhein-West-
falen viel zu hoch und die Umsetzung der Nitratrichtlinie 
unzureichend war. Das führte im Jahr 2018 zu einem 
EU-Vertragsverletzungsverfahren. Infolgedessen wurde 
die erst 2017 reformierte, bundesweit gültige Düngever-
ordnung Mitte 2020 erneut geändert und verschärft. Diese 
Fassung und die neueste, am 1. Dezember 2022 in Kraft 
getretene Landesdüngeverordnung begrenzen den Ein-
trag durch strengere Ausbringungsbeschränkungen für 
stickstoff- und phosphathaltige Düngemittel und vieles 
mehr |ì www.umwelt2024.nrw.de/145�. So dürfen zum Beispiel 
maximal 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr 
mit organischen Düngemitteln ausgebracht und darf der 
für jeden Schlag individuell ermittelte Düngebedarf nicht 
überschritten werden. Auch wurden zum Dezember 2022 

https://www.umwelt2024.nrw.de/145
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neue Gebietskulissen mit hoher Nitratbelastung nach den 
Vorgaben der bundesweit geltenden „Verwaltungsvor-
schrift zur Ausweisung nitratbelasteter und eutrophierter 
Gebiete“ ausgewiesen, in denen zusätzliche Anforderun-
gen gelten |ì www.umwelt2024.nrw.de/147�. Aufgrund der neuen 
hohen Anforderungen an die Düngung ist das Vertragsver-
letzungsverfahren im Jahr 2023 eingestellt worden.

ÖKO-REGELUNGEN IN DER 
GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK

Zentrale Neuerungen der reformierten Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) ab 2023 sind die Einführung des neuen 
Umsetzungsmodells mit stärkerer Ausrichtung auf Zieler-
reichung, die Einführung von Strategieplänen sowie die 
„Grüne Architektur“, die stärker als bisher Umwelt- und 
Klimaaspekte im Zusammenspiel verschiedener Inst-
rumente einbezieht. Wesentliches Instrument der GAP 
sind auch weiterhin Direktzahlungen, die allein durch 
die EU finanziert werden. Alle aktiven Landwirtinnen und 
Landwirte erhalten für ihre landwirtschaftlichen Flächen 
die von der Produktion entkoppelte Einkommensgrund-
stützung für Nachhaltigkeit in einheitlicher Höhe. Für die 
ersten Hektare eines Betriebes wird zusätzlich die ergän-

zende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhal-
tigkeit gewährt. Damit sollen Benachteiligungen kleinerer 
Betriebe ausgeglichen und bäuerliche Strukturen gestärkt 
werden. Der Erhalt von Direktzahlungen und der Bezug von 
Beihilfen für flächenbezogene Agrarumweltmaßnahmen 
ist an die Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen gebun-
den (sogenannte Konditionalität). Das bedeutet, dass Bei-
hilfen nur dann ungekürzt gewährt werden, wenn gewisse 
Grundanforderungen und Standards in den Bereichen 
Klima und Umwelt, öffentliche Gesundheit und Pflanzen-
gesundheit sowie Tierschutz eingehalten werden.

Box  

33
DIGITALISIERUNG: NEUE MÖGLICHKEITEN ZUR MINDERUNG DER 
UMWELTEINFLÜSSE DER LANDWIRTSCHAFT
Die Digitalisierung in der Landwirtschaft ist ein wirk-
sames Instrument für einen geringeren Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie für eine 
nachhaltigere Bewirtschaftung. Sie ermöglicht bei-
spielsweise mittels GPS (Global Positioning System) 
Maschinen zentimetergenau zu steuern. Auf diese 
Weise kann eine überlappende oder überdosierte 
Ausbringung von Agrarchemikalien vermieden wer-
den. In Kombination mit georeferenzierten Applika-
tionskarten auf Basis von Boden-, Ernte- und Fern
erkundungsdaten können gezielte Maßnahmen 
selbst in kleinen Teilschlägen umgesetzt werden. 
Zur Begleitkrautkontrolle bieten sich schon heute 
praxiserprobte mechanische (Hack-)Verfahren an, 
die dank GPS-Steuerung eine hohe Flächenleistung 
insbesondere in Reihenkulturen ermöglichen. Kom-
binationen von Hack- und (Band- beziehungsweise 
Punkt-)Spritztechnik finden sich ebenfalls im Einsatz. 
Künftig dürfte es dank Digitalisierung sogar möglich 
sein, ökologisch wertvolle Begleitkräuter zu schonen 
und nur „Unkräuter“ gezielt zu bekämpfen. Dies setzt 
eine genaue Identifikation und Selektion durch die 

Maschine voraus, was eine große Leistungsfähigkeit 
der Sensor- und damit verbundenen Rechnertechnik 
erfordert. Je nach Verfahren sind so Einsparpoten
ziale beim Pflanzenschutzmitteleinsatz von bis zu 
65 % möglich. Verfahren zur Identifikation von Pflan-
zenkrankheiten und -schädlingen und deren Bekämp-
fung in Kombination mit Sensorik, maschinellem 
Lernen und autonomer Robotik, an denen unter ande-
rem das Exzellenzcluster „PhenoRob“ der Universität 
Bonn forscht, werden intensiv vorangetrieben.

Das PhenoRob Zentralexperiment umfasst eine Fläche von 
10 Hektar am Campus Klein-Altendorf der Universität Bonn

Die sogenannten Öko-Regelungen sind ein weiteres zen
trales, neues Element der Gemeinsamen Agrarpolitik in 
der Förderperiode 2023 bis 2027. Sie bilden mit der Kon
ditionalität und den unten genannten Agrarumweltmaß-
nahmen eines der 3 Kernelemente der sogenannten Grü-
nen Architektur der GAP. Über die folgend aufgeführten 
ÖkoRegelungen werden bestimmte Leistungen für Umwelt 
und Klima, die über die Konditionalität hinausgehen, 
honoriert:

	l Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der 
Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen durch 
nichtproduktive Flächen auf Ackerland, durch die 

https://www.umwelt2024.nrw.de/147�
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Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland 
oder in Dauerkulturen, durch Altgrasstreifen oder 
-flächen in Dauergrünland

	l Anbau vielfältiger Kulturen mit mindestens 5 Haupt-
fruchtarten im Ackerbau einschließlich des Anbaus 
von Leguminosen mit einem Mindestanteil von 10 %

	l Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungs-
weise auf Acker- und Dauergrünland

	l Extensivierung des gesamten Dauergrünlands des 
Betriebs

	l Ergebnisorientierte, extensive Bewirtschaftung von 
Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens 
4 regionalen Kennarten

	l Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturflächen 
des Betriebes ohne Verwendung von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln

	l Anwendung von bestimmten Landbewirtschaftungs-
methoden auf landwirtschaftlichen Flächen in Natura 
2000-Gebieten.

AGRARUMWELTMASSNAHMEN UND 
ÖKOLOGISCHER LANDBAU

Die Agrarumweltmaßnahmen einschließlich des Vertrags-
naturschutzes |Box 29� und des Ökologischen Landbaus 
sind freiwillige Maßnahmen landwirtschaftlicher Betriebe. 

Sie werden im Rahmen des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds ELER zur Entwicklung des ländlichen Raums 
gefördert und durch den Bund und die Länder kofinanziert. 
Sie zielen vor allem auf Maßnahmen zum Erhalt der Bio-
diversität, den Schutz bestimmter Tier- und Pflanzenarten 
der offenen Feldflur, den Gewässerschutz und den Boden- 
und Erosionsschutz, zum Beispiel durch Auflagen wie spä-
tere Mahdtermine und Verpflichtungen wie den Verzicht 
auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Nord-
rhein-Westfalen verantwortet und fördert seit dem Jahr 
1993 Agrarumweltmaßnahmen sowie den ökologischen 
Landbau in Form von Umweltleistungen, die weit über 
die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und grund-
sätzlich für 5 Jahre verbindlich vereinbart werden |ì www.

umwelt2024.nrw.de/148�.

Für die neue EU-Förderperiode 2023 bis 2027 sind im 
sogenannten GAP-Strategieplan für Agrarumweltmaßnah-
men und den Ökolandbau 446 Millionen Euro öffentliche 
Mittel (EU-, Bundes- und Landesmittel) eingeplant. 2023 
förderte das Land 11.168 Betriebe für die Umsetzung von 
Agrarumweltmaßnahmen auf rund 140.000 Hektar. Zu
sätzlich wurden 1.894 Betriebe für eine ökologische Be
wirtschaftung nach der EU-Öko-Verordnung gefördert 
|ì www.umwelt2024.nrw.de/149�. Im Jahr 2023 bewirtschafteten 
insgesamt 2.259 Betriebe rund 91.000 Hektar ökologisch 
| Abbildung 50�.

Abbildung 50 Umweltindikator Ökologische Landwirtschaft
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Im Jahr 2023 wurden in Nordrhein-Westfalen rund 91.000 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Dies entspricht einem Anteil von 
6,1 % an der landwirtschaftlich genutzten Landesfläche. Insbesondere in den 2000er Jahren und ab 2016 nahm der Anteil des 
Ökolandbaus zu und leistete durch seine umweltschonenden Bewirtschaftungsweisen einen wachsenden Beitrag zum Natur- 
und Artenschutz. Der Trend über die letzten 10 Jahre ist steigend, wenngleich seit dem Jahr 2022 ein leichter prozentualer Rück- 
gang der ökologischen Anbaufläche zu verzeichnen ist. Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der ökologisch bewirtschaf- 
teten Flächen bis zum Jahr 2030 auf 20 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu steigern.

BIO
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GLOSSAR UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

>	 Größer-als-Zeichen
≥	 Größer-gleich-Zeichen
<	 Kleiner-als-Zeichen
≤	 Kleiner-gleich-Zeichen
%	 Prozent
°C	 Grad Celsius
µg	 Mikrogramm
/a	 pro Jahr
abiotisch	 die unbelebte Natur betreffend
Aerosol	 fein verteilter, schwebender, flüssiger 

oder fester Stoff in der Atmosphäre 
bzw. in der Atemluft (z. B. Feinstaub, 
Rauch, Nebel)

AK UGRdL	 Arbeitskreis Umweltökonomische 
Gesamtrechnungen der Länder

AK VGRdL	 Arbeitskreis Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen der Länder

ALB	 Automatisiertes Liegenschaftsbuch
ALKIS	 Amtliches Liegenschaftskataster

informationssystem
atmosfair	 Klimaschutzorganisation mit dem 

Schwerpunkt Reise
Becquerel	 Maßeinheit der Aktivität einer Menge 

einer radioaktiven Substanz
BImSchV	 Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes
BLE	 Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung
BMLEH	 Bundesministerium für Landwirt-

schaft, Ernährung und Heimat
boreal	 nordisch, in der nordischen Klima-

zone
BPA	 Bisphenol A
bzw.	 beziehungsweise
ca.	 circa
Cäsium-137	 radioaktives Isotop, das u.a. bei der 

Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 
freigesetzt wurde

cm	 Zentimeter
CO2	 Kohlenstoffdioxid, Kohlendioxid
CO2-Äquivalent	 Einheit zur Verrechnung der Klima-

wirkung unterschiedlicher Treibhaus-
gase

CVUA-MEL	 Chemisches und Veterinär-Unter
suchungsamt Münsterland-Emscher-
Lippe

d. h.	 das heißt
db(A)	 Dezibel(A), Maßeinheit des Schall-

druckpegels
DDT	 Dichlordiphenyltrichlorethan

Dioxin	 Sammelbegriff für chlorierte Dioxine 
und Furane (hochgiftige Kohlen
wasserstoffe aus Verbrennungs
prozessen)

dl-PCB	 dioxinähnliche polychlorierte 
Biphenyle

DMI	 Direct Material Input (dt.: Direkter 
Materialeinsatz)

DnHexP	 Di-n-hexyl-Phtalat
DWD	 Deutscher Wetterdienst
EFA	 Effizienz-Agentur (Länderebene)
EG	 Europäische Gemeinschaft
ELER	 Europäischer Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen 
Raums

ESRL	 Earth System Research Laboratory
ETS	 Emissions Trading System (Euro

päischer Emissionsrechtehandel)
EU	 Europäische Union
EUA	 Europäische Umweltagentur
FAO	 Ernährungs- und Landwirtschafts

organisation der Vereinten Nationen
FCKW	 Fluorchlorkohlenwasserstoffe
FFH	 Fauna-Flora-Habitat
GAP	 Gemeinsame Agrarpolitik (EU)
Geobasis NRW	 Landesbehörde zur Bereitstellung 

von Geodaten
Gigajoule	 1 Milliarde Joule
Gigawatt	 1 Milliarde Watt
GPS	 Global Positioning System
ha	 Hektar
IPBES	 Intergovernmental Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services 
(dt. auch: Weltbiodiversitätsrat)

IPCC	 Intergovernmental Panel on Climate 
Change (dt.: Weltklimarat)

IRP	 International Resource Panel 
(dt.: Weltressourcenrat)

IT.NRW	 Information und Technik Nordrhein-
Westfalen (Landesbetrieb für 
Statistik und IT-Dienstleistungen)

IUCN	 International Union for Conservation 
of Nature (dt.: Weltnaturschutzunion)

Jod-131	 radioaktives Isotop, das in der 
Nuklearmedizin verwendet wird

Joule	 Maßeinheit für Energie
JRC	 Joint Research Center/Gemeinsame 

Forschungsstelle
KBA	 Kraftfahrt-Bundesamt
kg	 Kilogramm
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km	 Kilometer
km2	 Quadratkilometer
KWK	 Kraft-Wärme-Kopplung
l	 Liter
LANUK	 Landesamt für Natur, Umwelt und 

Klima (NRW)
m	 Meter
m2	 Quadratmeter
m3	 Kubikmeter
max.	 maximal
Megawatt	 1 Million Watt
Metabolit	 Zwischenstufe oder Abbauprodukt 

in Stoffwechselprozessen
mg	 Milligramm
min.	 mindestens
Mio.	 Millionen
MnHexP	 Mono-n-hexyl-Phtalat
MUNV	 Ministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen

MW	 Megawatt
MWIKE	 Ministerium für Wirtschaft, Industrie, 

Klimaschutz und Energie
MWp	 Megawatt Peak (Maßeinheit für 

die Nennleistung von Photovoltaik-
Anlagen)

N	 Stickstoff
NASA	 National Aeronautics and Space 

Administration (US-Bundesbehörde 
für Raumfahrt)

ndl-PCB	 nicht-dioxinähnliche polychlorierte 
Biphenyle

nEHS	 nationales Emissionshandelssystem
Neobiota	 Arten, die sich durch menschl. 

Einfluss in einem Gebiet etabliert 
haben, in dem sie zuvor nicht 
vorkamen

NO2	 Stickstoffdioxid
NOx	 Stickstoffoxide (auch: Stickoxide)
NRW	 Nordrhein-Westfalen
O3	 Ozon
ÖKOPROFIT	 Ökologisches Projekt für Integrierte 

Umwelttechnik (Kooperation von 
Kommunen und lokaler Wirtschaft)

PCB	 Polychlorierte Biphenyle
PET	 Polyethylenterephtalat
PFAS	 Per- und polyfluorierte Alkylverbin-

dungen (sog. Ewigkeitschemikalien)
PFOA	 Perfluoroctansulfonsäure
Petajoule	 1 Billiarde Joule

Pikogramm	 1 Billionstel Gramm
PKW	 Personenkraftwagen
PM	 Particulate Matter (Standard für 

Feinstaub)
PM2,5	 Feinstaub-Partikel kleiner als 

2,5 Mikrometer
PM10	 Feinstaub-Partikel kleiner als 

10 Mikrometer
ppm	 parts per million (Maßeinheit für die 

Konzentration gasförmiger Stoffe)
PV	 Photovoltaik
REACH	 Registration, Evaluation, Authorisa-

tion and Restriction of Chemicals 
(EU-Verordnung)

RCP	 Representative Concentration 
Pathway (IPCC-Szenario zur Entwick-
lung der Treibhausgaskonzentration 
bis 2100)

RMC	 Raw Material Consumption 
(dt.: Inländischer Materialverbrauch, 
auch: Rohstoff-Fußabdruck)

RWE	 Energieversorgungskonzern RWE AG 
(bis 1990 Rheinisch-Westfälisches 
Elektrizitätswerk AG)

SDG	 Sustainable Development Goals 
(Vereinte Nationen)

Strontium-90	 radioaktives Isotop, das v. a. bei Kern-
waffentests freigesetzt wurde

SUV	 Sport Utility Vehicle
t	 Tonne
Terawatt	 1 Billion Watt
UN	 Vereinte Nationen
UV-Strahlung	 ultraviolette Strahlung
UZVR	 Unzerschnittene verkehrsarme 

Räume
W	 Watt
WSV	 Wasserstraßen- und Schifffahrts

verwaltung des Bundes
WHO	 World Health Organization  

(dt.: Weltgesundheitsorganisation)
WLAN	 Wireless Local Area Network
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com I S. 90: © stockphoto mania – stock.adobe.com I S. 90: © grafikplusfoto – stock.adobe.com I S. 90: 
© LazyFocus – stock.adobe.com I S. 91: © by-studio – stock.adobe.com I S. 91: © lamax – stock.adobe.com I 
S. 91: © by-studio – stock.adobe.com I S. 92: © Naturfoto Hans Glader I S. 97: © Agata Kadar – stock.adobe.com I 
S. 100: © AnnaReinert – stock.adobe.com I S. 101: © IMAGO/Funke Foto Services I S. 104: © Dr. Nadine 
 Eickenscheidt/LANUK NRW I S. 105: © Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen I S. 110: © Norbert 
Erhardt/Landwirtschaftskammer NRW I S. 113: © Volker Lannert/PhenoRob, Uni Bonn

Für die Produktion dieses Berichts wurde das Papier 
„Vivus  89“ verwendet. Es ist mit den Zertifizierungen 
FSC, Blauer Engel und EU Ecolabel versehen. Der Bericht 
wurde klimaneutral unter Verwendung von mineralöl
freien ökologischen Farben gedruckt. Die gesamte Pro-
duktion erfolgt alkoholfrei.
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